
  

 

 

 

An  
den Vorsitzenden des Ausschusses 

für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz 

Herr Karl-Heinz Göbel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sitzung des Ausschusses für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz am 7.06.2018 

Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Kompensationsmaßnahmen K18n“ 

 

 

Sehr geehrter Herr Göbel, 

 

die Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN bittet die Verwaltung um Beantwortung der fol-
genden Fragen bezüglich der Umsetzung der beauftragten Kompensationsmaßnahmen aus dem 
Planfeststellungsbeschluss (PFB) zum Bau der K18n der Bezirksregierung Düsseldorf             
(Az.: 25.04.01.02-01/08, Anlage 1a): 

1. Welche Person (Büro) wurde vom Kreis Mettmann schriftlich als gesamtverantwortlicher 
Bauleiter und welche qualifizierte Person für die landschaftspflegerische Baubegleitung 
benannt? Bitte jeweils mit Namen, Anschrift, Telefon der BR. (PFB A 5.6.1, S. 15, Anlage 
1a+b) 

2. Ist der Beginn und Abschluss der Bauarbeiten, sowie der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen der Höheren Landschaftsbehörde der Bezirksregierung Düsseldorf (HLB), sowie 
der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Mettmann (ULB) fristgemäß, d.h. spätestens 
2 Wochen vorab schriftlich mitgeteilt worden? (PFB A 5.6.2, S. 15, Anlage 1a+b) 

3. Liegen die Abnahmeprotokolle, insbesondere der Gewerke zur Erstellung der ökologischen 
Begleit- und Kompensationsmaßnahmen der Kreisverwaltung vor? Wenn ja, bitten wir die 
Verwaltung um Einsicht. 

4. Wurde nach Maßgabe des Planfeststellungsbeschlusses ein Monitoring durchgeführt, wel-
ches mit der HLB, sowie der ULB abzustimmen war? Wenn ja, mit welchen Ergebnissen? 
(PFB A 5.1.10, S. 10, Anlage 1a+b) 

5. Warum wurden die Amphibienschutzanlagen nicht planungsgemäß MamS-konform ge-
baut? (PFB B 6.2 c, S.61, Anlage 1a+b sowie Anlagen 4, 5 ,6) Folgende Mängel wurden 
festgestellt: Teile der geplanten Anlage, wie z.B. die Anschlüsse an die Brückenbauwerke 
fehlen; das genutzte Leitanlagenmaterial ist nicht lückenlos zu verbinden, so dass eine 
wirkliche Leitfunktion nicht besteht; die Leitanlagenelemente weisen produktionsbedingte 
“Durchschlüpfmöglichkeiten“ auf; die Laufflächen fehlen. 

6. Warum wurden die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht nach § 15 Abs.4 BNatSchG 
(Anlage 3) instandgehalten? (PFB A 5.1.2 , S. 9, Anlage 1a+b) 

7. Warum wurde die Maßnahme A 8 (s. Maßnahmenkarte, Anlage 7): Entfernung der As-
phaltdecke und Entwicklung von Magerfluren, nicht oder nur teilweise umgesetzt? 
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Kreistag Mettmann 24-Mai-18  2 

„Die Lindenheider Straße (Teil eines lokalen Rad- und Wanderweges) wird unterbrochen, 
wobei nunmehr der neue Geh- und Radweg entlang der Osttangente genutzt werden kann, 
der die Verbindung zum Hugenhauser Weg (und damit zum Siedlungsrand) aufrecht er-
hält." (vgl. PFB B 4.2.1 , S. 36) 

Aktuell besteht immer noch die Ausschilderung als Radweg und die Straße wird wegen der 
primitiven Absperrung von Kraftfahrzeugen genutzt (Anlage 2). 

8. Warum sind die Abpflockungen zum Schutz der Gehölzpflanzungen nicht vorgenommen 
worden? (PFB A 5.1.3 , S. 9, Anlage 1a+b) 

9. Wie und in welcher Form sind die beauflagten Ersatzgelder in Höhe von min. 385.507 Euro 
verwendet worden? (Ersatzmaßnahme E2 für „Ufergehölzpflanzungen am Mettmanner 
Bach südwestlich Hof Gau" ist nicht umsetzbar) (PFB A 5.1.5., S. 9 und PFB A 5.1.12, S. 
10, Anlage 1a+b) 

10. Kann die Verwaltung die Ersatzprojekte auflisten, die in der Gemarkung Mettmann (räum-
lich funktionaler Zusammenhang) stattfinden sollten? (PFB S.1, Anlage 1a+b) 

11. Sind an den Festsetzungen des Planfeststellungsbeschlusses nachträglich Änderungen 
vorgenommen worden? (PFB 5.1.1., S. 9, Anlage 1a+b) Wenn ja, bitten wir um Darstellung 
der Änderungen und Begründung auf welchen rechtlichen Grundlagen diese Änderungen 
beruhen. 

 

Anlagen 

1a: PFB Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Düsseldorf; Az.: 25.04.01.02-01/08 

1b: Auszüge aus Planfeststellungsbeschluss zur Anfrage K18n (Nummerierung wie Anfrage) 

2: Foto des Weges 

3: BNatSchG § 15 Abs.4 

4: Foto des Amphibienzauns  
5: Foto des Amphibienzauns 

6: MamS-Merkblatt zum Amphibienschutz an Straßen 5.2, S.17 

7: Maßnahmenkarte 

 
 
 
gez. Andreas Kanschat    gez. Felix Gorris 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Alexandra von der Heiden 

Fraktionsgeschäftsführerin 



Anlage 1b 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Az.: 25.04.01.02-01/08 

Planfeststellungsbeschluss für den Bau der K 18n – Osttangente Mettmann – 

 

Auszüge aus dem Planfeststellungsbeschluss zur Anfrage B90/ DIE GRÜNEN vom 24.5.2018 

 

zu 1.) 

„Zu Beginn der bauvorbereitenden Maßnahmen sind der Höheren Land- 

schaftsbehörde (HLB) der Bezirksregierung Düsseldorf sowie der Unte- 

ren Landschaftsbehörde (ULB) des Kreises Mettmann schriftlich der 

gesamtverantwortliche Bauleiter und die für die Landschaftspflegerische 

Baubegleitung qualifizierte Person mit Name, Anschrift, Telefon mitzu- 

teilen.“ (vgl. PFB A5.6.1.,  S.15) 

 

zu 2.) 

„Beginn und Abschluss der Bauarbeiten sowie der Landschaftspflegeri- 

schen Maßnahmen sind der HLB der Bezirksregierung Düsseldorf so- 

wie der ULB des Kreises Mettmann spätestens 2 Wochen vorher 

schriftlich mitzuteilen.“ (vgl. PFB A5.6.2., S.15) 

 

zu 4.) 

„Zur Erfolgskontrolle der Maßnahmen wird eine dreijährige Kontrolle der 

Besiedlung des neu angelegten Stillgewässers festgesetzt. Das Monito- 

ring ist durch den Vorhabenträger zu beauftragen und die Kosten sind 

von ihm zu übernehmen. Die Einzelheiten dieses Monitorings sind mit 

der höheren und der unteren Landschaftsbehörde abzustimmen. Die 

Ergebnisse sind der höheren und der unteren Landschaftsbehörde zu 

übermitteln.“ (vgl. PFB A5.1.10., S.10) 

 

zu 5.) 

„Die aus der Studie zur Ermittlung von Amphibien- 

Wanderkorridoren resultierenden und umzusetzenden Maßnah- 

men, insbesondere die Leitelemente, der Fangzaun und die 

Kleintierdurchlässe wurden zwischen dem Vorhabenträger und 

der ULB abgestimmt.“ (vgl. PFB B6.2.c, S.61) 

 

zu 6.) 

„Die Ausgleichs- / Ersatzmaßnahmen sind auf Dauer und ihrer Zweck- 

bestimmung entsprechend zu erhalten und in ihrer Funktionsfähigkeit 

zu sichern (§ 15 Abs.4 BNatSchG).“ (vgl. PFB A5.1.2., S.9) 

 

zu 8.) 

„Damit die Maßnahme A 2 „Entwicklung eines Saumstreifens“ dauerhaft 

gewährleistet ist, ist der Saum in der Örtlichkeit durch geeignete Maß- 

nahmen (z. B. Holzpfähle) kenntlich zu machen, damit nicht eine verse- 

hentliche Bewirtschaftung zusammen mit den angrenzenden Ackerflä- 

chen erfolgt.“ (vgl. PFB A5.1.3., S.9) 

 

zu 9.) 

„Zur vollständigen Kompensation des Eingriffs ist die Zahlung des Er- 
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satzgeldes vor Durchführung des Eingriffs zu leisten. Das im LBP ermit- 

telte Ersatzgeld in Höhe von 385.507 € ist an die Untere Landschafts- 

behörde des Kreises Mettmann zu zahlen.“ 

„Das Ersatzgeld zum Ausgleich des Kompensationsdefizits ist zweckge- 

bunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

einzusetzen.“ (vgl. PFB A5.1.5., S.9 und PFB A 5.1.12., S.10) 

 

zu 10.) 

„ die Teilentsiegelung eines ca. 200 Meter langen Teilstücks der Lindenheider Straße, 

sowie die ökologischen Kompensationsmaßnahmen im 

Gebiet der Stadt Mettmann (Gemarkung Mettmann)“ (vgl. PFB S.1) 

 

zu 11.) 

„Die im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP, Stand 11/07) darge- 

stellten Vermeidungs- / Minderungs- / Schutz- / Ausgleichs- / Ersatz- 

Maßnahmen sind in vollem Umfang und entsprechend der dortigen An- 

gaben durchzuführen. Dies schließt die Änderungen und/oder Ergän- 

zungen aus den Deckblättern, sofern diese die o. g. Maßnahmen erset- 

zen bzw. ergänzen, ein.“ (vgl. PFB 5.1.1., S.9) 
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Anlage 3 

Auszug aus BNatSchG  

§ 15 

Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

(1) 1Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 

unterlassen. 2Beeinträchtigungen sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten 

Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben 

sind. 3Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist dies zu begründen. 

(2) 1Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen).2Ausgeglichen ist eine 

Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise 

wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. 3Ersetzt ist 

eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen 

Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet 

ist. 4Festlegungen von Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen für Gebiete im Sinne des § 20  Absatz 2 

Nummer 1 bis 4 und in Bewirtschaftungsplänen nach § 32  Absatz 5, von Maßnahmen nach § 34  Absatz 5 und 

§ 44  Absatz 5 Satz 3 dieses Gesetzes sowie von Maßnahmen in Maßnahmenprogrammen im Sinne des § 82  des 

Wasserhaushaltsgesetzes stehen der Anerkennung solcher Maßnahmen als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht 

entgegen. 5Bei der Festsetzung von Art und Umfang der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind die Programme und 

Pläne nach den §§ 10  und 11  zu berücksichtigen. 

(3) 1Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen ist auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen, insbesondere sind für die landwirtschaftliche 

Nutzung besonders geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen.2Es ist vorrangig zu prüfen, 

ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur Wiedervernetzung von 

Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des 

Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass Flächen aus 

der Nutzung genommen werden. 

(4) 1Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in dem jeweils erforderlichen Zeitraum zu unterhalten und rechtlich zu 

sichern. 2Der Unterhaltungszeitraum ist durch die zuständige Behörde im Zulassungsbescheid 

festzusetzen.3Verantwortlich für Ausführung, Unterhaltung und Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist 

der Verursacher oder dessen Rechtsnachfolger. 

(5) Ein Eingriff darf nicht zugelassen oder durchgeführt werden, wenn die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder 

nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind und die Belange des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft anderen Belangen im Range 

vorgehen. 

(6) 1Wird ein Eingriff nach Absatz 5 zugelassen oder durchgeführt, obwohl die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden 

oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind, hat der Verursacher Ersatz in Geld zu 

leisten. 2Die Ersatzzahlung bemisst sich nach den durchschnittlichen Kosten der nicht durchführbaren Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen einschließlich der erforderlichen durchschnittlichen Kosten für deren Planung und Unterhaltung 

sowie die Flächenbereitstellung unter Einbeziehung der Personal- und sonstigen Verwaltungskosten. 3Sind diese nicht 

feststellbar, bemisst sich die Ersatzzahlung nach Dauer und Schwere des Eingriffs unter Berücksichtigung der dem 

Verursacher daraus erwachsenden Vorteile. 4Die Ersatzzahlung ist von der zuständigen Behörde im Zulassungsbescheid 

oder, wenn der Eingriff von einer Behörde durchgeführt wird, vor der Durchführung des Eingriffs 

festzusetzen. 5Die Zahlung ist vor der Durchführung des Eingriffs zu leisten. 6Es kann ein anderer Zeitpunkt für die 

Zahlung festgelegt werden; in diesem Fall soll eine Sicherheitsleistung verlangt werden. 7Die Ersatzzahlung ist 

https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/20.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/32.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/34.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/44.html
https://dejure.org/gesetze/WHG/82.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/10.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/11.html
20900479
Textfeld
Anlage 5



zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege möglichst in dem betroffenen Naturraum 

zu verwenden, für die nicht bereits nach anderen Vorschriften eine rechtliche Verpflichtung besteht. 

(7) 1Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wird ermächtigt, im Einvernehmen 

mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, dem Bundesministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 

Bundesrates das Nähere zur Kompensation von Eingriffen zu regeln, insbesondere 

 1. 

zu Inhalt, Art und Umfang von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich Maßnahmen zur Entsiegelung, 

zur Wiedervernetzung von Lebensräumen und zur Bewirtschaftung und Pflege sowie zur Festlegung 

diesbezüglicher Standards, insbesondere für vergleichbare Eingriffsarten, 

 2. die Höhe der Ersatzzahlung und das Verfahren zu ihrer Erhebung. 

Solange und soweit das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit von seiner 

Ermächtigung keinen Gebrauch macht, richtet sich das Nähere zur Kompensation von Eingriffen nach Landesrecht, 

soweit dieses den vorstehenden Absätzen nicht widerspricht. 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, 
BAU- UND WOHNUNGSWESEN 

Abteilung Straßenbau, Straßenverkehr 

Merkblatt 
zum Amphibienschutz 

an Straßen 

MAmS 

Ausgabe 2000 
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Bundesministerium für Verkehr, Bonn, den 31. Januar 2000 
Bau- und Wohnungswesen 
S 13/14.87.02-02/1 Va 00 

Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 2/2000 
Sachgebiet: 12.4 Umweltschutz; Naturschutz und Landschaftspflege 

02.3 Planung und Entwurf; Entwurfsgestaltung 

Oberste Straßenbaubehörden der Länder 

nachr ich t l i ch : 
Bundesanstalt für Straßenwesen 
B undesrechnungshof 
DEGES 

Betr.: Merkblatt zum Amphibienschutz an Straßen (MAmS) 
- Ausgabe 2000 -

Bezug: Mein Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 1/1987 vom 5. Januar 1987 
- StB 25/38.65.01/1 Va 87 -

Anlg.: 1 Ausfertigung des MAmS 
Mehrfertigungen meines ARS 

Das „Merkblatt zum Amphibienschutz an Straßen" (MAmS) - Ausgabe 2000 - ist vom Bund/ 
Länder-Arbeitskreis „Amphibienschutz" des Bund/Länder-Ausschusses „Landschaftspflege 
und Naturschutz im Straßenwesen" unter Mitarbeit der Naturschutzbehörden einiger Länder 
aufgestellt worden. 

In dem vorliegenden MAmS ist das „Doppelröhren-System" nicht mehr enthalten. Auch 
wurde bei den Sperr- und Leiteinrichtungen auf Holzbohlen und Schutzplanken verzichtet. 

Das MAmS enthält Hilfen für Planung und Entwurf von Einrichtungen zum Schutz von 
Amphibien sowie Hinweise zum Schutz und zur Gestaltung von Land- und Wasserlebensräu
men. Letztere beruhen auf langjährige Beobachtungen im Rahmen von Forschungen. 

Neu aufgenommen wurden Sperr- und Leiteinrichtungen aus Metall. Ferner werden oberflä
chennahe Durchlässe beschrieben, mit denen auch bei schwierigen Untergrundverhältnissen 
oder bei nachträglichem Einbau ein ausreichender Amphibienschutz möglich wird. 

Die Wirksamkeit von Amphibienschutzanlagen hängt entscheidend von einer sorgfältigen 
Baudurchführung ab; daher ist eine sorgfältige Bauüberwachung unumgänglich. 

Ich weise hiermit auf das MAmS 2000 hin und empfehle dessen Anwendung für die Bundes
fernstraßen. 

Im Interesse einer einheitlichen Handhabung empfehle ich, das MAmS 2000 auch für die in 
Ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden sonstigen Straßen einzuführen. 

Ich bitte, Erfahrungen bei der Anwendung des MAmS zu erfassen und mir hierüber bis zum 
1. Februar 2003 zu berichten. 

Gleichzeitig hebe ich das Allgemeine Rundschreiben Straßenbau Nr. 1/1987 - StB 
25/38.65.01/1 Va 87 - vom 5. Januar 1987 auf. 

Das „Merkblatt zum Amphibienschutz an Straßen" (MAmS) - Ausgabe 2000 - ist beim 
FGSV Verlag, Konrad-Adenauer-Str. 13, 50996 Köln, zu beziehen. 

Dieses Rundschreiben wird im Verkehrsblatt veröffentlicht. 

Im Auftrag 

Will 
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Das „Merkblatt zum Amphibienschutz" (MAmS), Ausgabe 2000, ist von dem Bund/ 
Länder-Arbeitskreis „Amphibienschutz" des „Bund/Länder-Ausschusses Land
schaftspflege und Naturschutz im Straßenwesen" (BLA-LNS) unter Mitarbeit eini
ger Naturschutzverwaltungen der Länder aufgestellt worden. Es ersetzt das MAmS, 
Ausgabe 1987. 

Lei ter : Baudirektor Dipl.-Ing. F. Küster, Bonn 
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1. Einleitung 

Amphibien erfüllen wichtige Funktionen im Naturhaushalt. 
Fast alle Arten sind gleichermaßen auf Land- und Wasser
lebensräume angewiesen. Zur Fortpflanzung und Entwicklung 
werden die Wasserlebensräume, zur Nahrungsaufnahme und 
Überwinterung vorwiegend die Landlebensräume aufgesucht. 
Bis auf den Alpensalamander sind alle heimischen Amphibien
arten in der Phase der Frühentwicklung (z. B. als Kaulquappe) 
auf ein Gewässer angewiesen. Zwischen den Lebensräumen 
finden Wanderbewegungen statt, die während der Hauptlaich
zeit im zeitigen Frühjahr besonders intensiv sind. 

Amphibien sind in ihrem Bestand stark zurückgegangen. 
Eingriffe des Menschen in Natur und Landschaft, z. B. durch 
Trockenlegung von Feuchtgebieten, aber auch der Straßenver
kehr, sind Ursache dieser Entwicklung. Negative Auswirkungen 
auf das biologische Gleichgewicht sind die Folge. Amphibien 
reagieren schnell auf Veränderungen im Lebensraum und kön
nen somit wichtige Zeigerarten (Bioindikatoren) sein. Ihr 
Fehlen oder Vorhandensein in Lebensräumen gibt Aufschluss 
über Störungen bzw. den Zustand der Landschaft. 

Die Gefährdungen sind vielfältig. Neben anderen Verursachern 
führen auch Straßen zur Zerstörung, Trennung oder Beeinträch
tigung von Lebensräumen. Straßenverkehr verursacht bei den 

wandernden Amphibien erhebliche Verluste. Maßnahmen zum 
Schutz der Amphibien sind daher notwendig und können im 
Einzelfall aus Gründen der Verkehrssicherheit auch an vorhan
denen Straßen erforderlich werden. 

Alle heimischen Amphibien gehören zu den gemäß Bundes
artenschutzverordnung besonders geschützten Arten. Die mei
sten sind in den „Roten Listen" der gefährdeten Tierarten des 
Bundes und der Länder aufgeführt (siehe Anhang). 

Die Vermeidung von Beeinträchtigungen hat Vorrang, da der 
Wiederherstellung von Lebensräumen enge Grenzen gesetzt 
sind. Querungshilfen in Form von Durchlasssystemen im Stra
ßenkörper bzw. Aufständerungen zählen nicht zu den Aus
gleichsmaßnahmen, sondern sind typische Maßnahmen zur Ver
meidung bzw. Minimierung der Beeinträchtigungen von Am
phibien. 

Anlagen zum Amphibienschutz an Straßen sind Bestandteil der 
Straße. Herstellung und Pflege gehören zur Straßenbaulast gem. 
§ 3 FStrG. 

Im vorliegenden Merkblatt werden Hinweise zur Planung, Aus
führung und Unterhaltung der Maßnahmen des Amphibien
schutzes sowie zur Pflege und Entwicklung von Lebensräumen 
gegeben. 

2. Rechtsgrundlagen 

Grundlagen für den Amphibienschutz an Straßen sind: 

- Das „Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bun
desnaturschutzgesetz - BNatSchG -)" in der Bekanntmachung 
der Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 21. Sep
tember 1998 (BGBl. I, S. 2994), insbesondere §§ 1, 2, 3, 8, 
8a ff, 19a ff, 20, 20a, 20c und 20 f, 

- die Naturschutzgesetze der Länder sowie ausführende Vor
schriften hierzu, 

- die „Verordnung zum Erlass von Vorschriften auf dem Gebiet 
des Artenschutzes sowie zur Änderung der Psittakoseverord-
nung und der Bundeswildschutzverordnung" vom 14. Okto
ber 1999 (BGBl. I, S. 1955), Berichtigung vom 26. Oktober 
1999 (BGBl. I, S. 2073), sowie 

- die Artenschutzverordnungen der Länder einschließlich der 
Bezugserlasse, 

- das „Bundesfernstraßengesetz (FStrG)" i.d.F. der Bekannt
machung vom 19. April 1994 (BGBl. I, S. 854), zuletzt geän
dert durch das vierte Änderungsgesetz vom 19. Juni 1997 
(BGBl. I, S. 1452), insbesondere § 3 im Hinblick auf die Ver
kehrssicherungspflicht und im Hinblick auf die Verpflichtung 
des Straßenbaulastträgers zur Berücksichtigung des Umwelt
schutzes, 

- die Straßengesetze sowie ausführende Vorschriften der Län
der, 

- die „Straßenverkehrsordnung (StVO)" vom 16. November 
1970, (BGBl. I, S. 1565), zuletzt geändert am 25. Juni 1998 
(BGBl. I, S. 1654). § 40 in Bezug auf die Beschilderung 
einer Gefahrenstelle, verursacht durch „Krötenwanderung", 
Zeichen 101 mit Zusatzschild „Krötenwanderung"; § 45 (la) 
Nr. 4a in Bezug auf örtlich begrenzte Maßnahmen zur Be
schränkung oder zum Verbot aus Gründen des Arten- oder 
Biotopschutzes, 

- das „Baugesetzbuch (BauGB)" i.d.F. der Bekanntmachung 
vom 27. August 1997 (BGBl. I, S. 2141), insbesondere § 9 im 
Hinblick auf die Inhalte der Bebauungspläne, i.V.m. § 8a ff 
BNatSchG. 

§ 3 Abs 2 BNatSchG verpflichtet auch die Straßenbaubehörden, 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Verwirklichung der Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu unterstützen. 

§ 8 BNatSchG in Verbindung mit den Naturschutzgesetzen der 
Länder verpflichtet den Verursacher, vermeidbare Beeinträchti
gungen zu unterlassen und unvermeidbare Eingriffe durch Maß
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszu
gleichen. Die Eingriffsregelung ist beim Straßenentwurf durch
zuführen (siehe Abschnitt 4). 

Eine Beeinträchtigung von Amphibienlebensräumen liegt vor, 
wenn 

- durch die Straßenbaumaßnahme eine Trennung von Lebens
räumen oder Teilen davon (Laichplätze, Sommer- und Win-



terquartiere) erfolgt und infolgedessen die Wanderung der 
Tiere erheblich behindert wird, 

- die Lebensräume erheblich beeinträchtigt oder zerstört wer
den, z. B. durch Schadstoffeintrag, Beseitigung von Tüm
peln, Feuchtwiesen oder Waldlebensräumen. 

In der Regel ist der Erhalt vorhandener Amphibienlebensräume 
wirksamer und kostengünstiger als die Schaffung neuer Le
bensräume. 

Der Grundsatz staatlichen Handelns, wonach zwischen Auf
wand und Nutzen ein angemessenes Verhältnis bestehen muss, 
gilt auch für den Amphibien schütz. 

Durch den § 20c BNatSchG sind u. a. bestimmte Amphibien
lebensräume unter Schutz gestellt; die Landesnaturschutzge
setze haben diese Bestimmungen übernommen. 

Amphibienschutzmaßnahmen können an bestehenden Bundes
fernstraßen im Einzelfall auch nachträglich vorgenommen wer
den. 

3. Ökologische Grundlagen 

Die 20 heimischen Amphibienarten1) (der Alpenkammolch 
bleibt hier unberücksichtigt) haben unterschiedliche ökolo
gische und klimatische Ansprüche an ihre Lebensräume (s. Bild 
1). Während einige Arten in ganz Deutschland vorkommen, 

' 'Günther, R. (Hrsg.)(1995): Die Amphibien und Reptilien Deutschlands. 
824 S., Gustav Fischer Verlag, Jena 

weisen andere natürliche Verbreitungsgrenzen auf (s. Bild 2 und 
3). 

Aufgrund der wassergebundenen Fortpflanzungsbiologie der 
Amphibien stellen die Laichgewässer das „Zentrum" der Popu
lationen im Lebensraum dar. In Abhängigkeit von der Witterung 
kommen die fortpflanzungsbereiten Individuen einer Popula
tion im Frühjahr zu den Laichgewässern, um sich zu paaren und 
abzulaichen. Bei den meisten Amphibienarten wandern die 
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Bild 1: Typische Lebensräume der heimischen Amphibienarten 



1. Feuersalamander 

2. Fadenmolch 

3. Bergmolch 
4. Wechselkröte 

5. Geburtshelferkröte 

6. Rotbauchunke 

7. Gelbbauchunke 

8. Springfrosch 

Bild 2: Verbreitungsgebiete heimischer Amphibienarten. Innerhalb der dargestellten Areale kön
nen diese Arten aus ökologischen Gründen und/oder durch menschliche Entwicklungen 
regional fehlen bzw. verschwunden sein. Die nicht genannten Arten kommen, außer 
Alpensalamander und Alpenkammolch, in mehr oder minder gleichmäßiger Verteilung im 
gesamten Bundesgebiet vor. 

Alttiere anschließend in die arteigenen Sommerlebensräume 
(Wald- oder Offenland) ab. Auch die Jungtiere verlassen, nach 
Beendigung ihrer Larvenentwicklung (Metamorphose), im 
Laufe des Sommers die Gewässer, um ihre Landlebensräume 
aufzusuchen. Im Herbst erfolgt die Wanderung der Amphibien 
in die Überwinterungsquartiere (s. Bild 4). Diese befinden sich 
häufig bereits im Wanderkorridor zu den Laichgewässern. 

Das raum-zeit-gebundene Wanderverhalten variiert je nach Art, 
wobei auch populationsspezifische Verhaltensweisen auftreten 

können (s. Bilder 4 und 5). Die einzelnen Teillebensräume 
(Laichgewässer, Sommer- und Winterquartiere) und die saiso
nalen Wanderungen zwischen diesen Örtlichkeiten bilden den 
Gesamtj ahreslebensraum einer Amphibienpopulation. Bei den 
Wanderungen werden je nach Amphibienart und Lebensraum
angebot unterschiedlich weite Entfernungen zurückgelegt (s. 
Bild 4). Während die Frösche und Kröten (laufstarke Arten) 
Ausbreitungsweiten von 1.000 bis 2.000 bzw. 1.000 bis 4.000 
Meter aufweisen, zeigen die Molche als laufschwache Arten in 
der Regel Wanderleistungen von 500 bis 1.500 Meter. 
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Bild 3: Die Vertikalverbreitung 
(Grundstufung) der hei
mischen Amphibienarten 
(verändert nach BI a b 
1986)2). Regional können 
Arten bei günstigen Be
dingungen über diese 
Höhengrenzen hinaus 
vorkommen. 

(nahezu) ausschließlich %) überwiegend (_) vereinzelt • selten 

Frühjahreswanderung 
Abwanderung Alttiere v. Laichgew. 
Abwanderung Jungtiere v. Laichgew. 
Herbstwanderung 

1) Aktivitätsbeginn 

2) Geburt der lungenatmenden Jungtiere 

3) Larven überwintern z. T. im Wasser 

4) soweit die Gewässer überhaupt verlassen werden 

Bild 4: Wanderstrecken und 
Wanderzeiten der heimi
schen Amphibienarten 
(verändert nach BI a b & 
Voge l 1989)3) 
Wanderstrecken: 
Die Angaben der artspe
zifischen Wanderstrecken 
beinhalten bisher be
kannte Wanderleistungen 
erwachsener Tiere (Luft
linie). Die tatsächlichen 
Wanderleistungen, insbe
sondere von Jungtieren, 
sind sicherlich größer. 
Wanderzeiten: 
Unter klimatisch beson
ders begünstigten Bedin
gungen können die Wan
derungen deutlich von 
diesen generalisierten 
Wanderzeiträumen abwei
chen. 

2>Blab, J. (1986): Biologie, Ökologie und 
Schutz von Amphibien. 3. Auflage, Kilda 
Verlag, Greven 

3> Amphibien und Reptilien. Kennzeichen, 
Biologie, Gefährdung. BLV-lntensivführer, 
Spektrum der Nalur 



1. Saisonale Wanderungen zwischen Gewässer 
und Landlebensraum 
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Bild 5: Das Raum-Zeit-Wanderverhalten der heimischen Amphibienarten (verändert nach G land t 1976)4> 

4. Berücksichtigung des Amphibienschutzes bei der 
Straßenplanung und der Baudurchführung 

4.1 Grundsätze für die Planung 
Bei der Linienfindung und vor allem bei der Entwurfsaufstel
lung ist zu prüfen, ob Amphibien und deren Lebensräume vor
handen sind. Bei Betroffenheit sind weitergehende Untersuch
ungen zur Ermittlung und Bewertung des Eingriffes durchzu
führen; bei der Aufstellung des Entwurfs sind im Regelfall ört
liche Erhebungen erforderlich5). 

"> Gl a n d t, D. (1976): Die saisonalen Wanderangen der mitteleuropäischen Am
phibien. Bonner zoologische Beiträge 37 (3): 211 bis 228 

5) Werden Untersuchungen an Dritte vergeben; siehe Handbuch für die Vergabe 
und Ausführung von freiberuflichen Leistungen der Ingenieure und Land
schaftsarchitekten im Straßen- und Brückenbau - HVA F-StB, insbesondere 
TVB Landschaft und Mustertexte Fauna (Bezugsquelle: FGSV, Köln) sowie 
„Leistungsbeschreibung FAUNA" (Hrsg.: Landesamt für Straßen- und Ver
kehrswesen Rheinland-Pfalz, Stand 03/1995). 

Für diese Untersuchungen stellt § 16a FStrG das Betretungs-
recht sicher. Außerdem sind für die Kartierungsarbeiten die 
artenschutzrechtlichen Genehmigungen entsprechend der je
weiligen Ländergesetze von den zuständigen Naturschutzbe
hörden einzuholen (Ausnahmen im Sinne des § 20g Abs. 6 oder 
Befreiungen im Sinne des § 31 BNatSchG). 

In der Phase der Linienfindung sind die Amphibienteillebens-
räume und ihre Vernetzungsbeziehungen mit angemessener 
Detailschärfe zu erfassen, darzustellen und zu berücksichtigen. 

Bei der Entwurfsaufstellung sind Amphibienlebensräume und 
Wanderwege im Detail zu erheben und im landschaftspflegeri
schen Bestands- und Konfliktplan darzustellen. Zur Ermittlung 
der Wanderwege zwischen den Lebensräumen, der Arten sowie 
der Populationsstärke ist es zweckmäßig, im künftigen Trassen-
bereich über mindestens zwei Wanderperioden (Hin- und Rück
wanderung in aufeinander folgenden Jahren) provisorische 



Zäune mit Fanggefäßen aufzustellen und zu beobachten (s. Ab
schnitt 6.3), wenn auf der Grundlage der Laichgewässer- und 
Biotoptypenkartierung Amphibienwanderungen im Trassenbe-
reich zu vermuten sind. Hiervon kann abgesehen werden, wenn 
verlässliche Daten vorhanden sind. 

Provisorische Zäune werden verwendet, um Erkenntnisse über 
Wanderbewegungen zu erlangen sowie bei vorübergehender 
Beeinträchtigung - z. B. durch Baubetrieb oder Umleitungs
strecken - oder an Stellen, wo eine ganzjährige Abschrankung 
aufgrund von Nutzungen oder wegen Verinselungsgefahr ver
mieden werden muss. Vermeidungsmaßnahmen wie Amphi
biendurchlässe mit ihren Leiteinrichtungen sind auch im stra
ßentechnischen Entwurf (RE 19856'), die übrigen Maßnahmen 
zum Amphibienschutz nur im Lageplan der landschaftpflegeri-
schen Maßnahmen darzustellen (siehe Musterkarten LBP7'). 
Flächen, die über den Straßenkörper hinaus für den Amphibien
schutz benötigt werden, sind auch im Grunderwerbsplan darzu
stellen. 

fi> Richtlinien für die Gestaltung von einheitlichen Entwurfsunlerlagen im Stra
ßenbau (RE), Ausgabe 1985. ARS Nr. 1/1985 vom 11. Dezember 1984. Be
zugsquelle: Verkehrsblatt-Verlag, Dortmund 

7> Musterkarten für die einheitliche Gestaltung Landschaftspflegerischer Begleit
pläne im Straßenbau (Musterkarten LBP), Ausgabe 1998. ARS Nr. 32/1998 
vom 9. August 1998. Bezugsquelle: Verlags-Kartographie, Alsfeld 

Bei der Planung sind folgende Grundsätze zu beachten: 

- Ist beim Bau einer Straße die Zerschneidung bzw. Zerstörung 
eines Lebensraumes oder eines Teillebensraumes unvermeid
bar, so sind die Beeinträchtigungen in erster Linie durch effi
ziente Leit- und Querungsbauwerke zu minimieren. Darüber 
hinaus sollen im Lebensraum der Amphibien, aber außerhalb 
des Beeinträchtigungsbereiches, Strukturen geschaffen wer
den, die diesen aufwerten. 

- Im Bereich der Amphibienwanderwege sind die Baustellen 
während der gesamten Bauzeit so abzusperren, dass die Tiere 
nicht in den Baubereich gelangen. Während der Wander
periode sind die Tiere in geeigneten Gefäßen zu fangen und 
regelmäßig umzusetzen (s. Abschnitt 6.3). 

- Bei der Schaffung von neuen Lebensräumen oder Teillebens
räumen (s. Abschnitt 5.1) soll ein im Regelfall mehrjähriger 
Vorlauf vorgesehen werden, bevor mit dem Bau der Straße 
begonnen wird. 

- Durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dürfen keine für 
den Naturschutz wertvollen Flächen beeinträchtigt werden. 

- Die Maßnahmen und Flächen sind mit den Naturschutzbe
hörden abzustimmen. 

Die Maßnahmen zum Amphibienschutz sind Gegenstand der 
Planfeststellung. Die zum Erhalt und Schutz von Amphibien 
erforderlichen Planungsschritte sind in der Tabelle 1 aufgeführt. 

Tabelle 1: Arbeitsanleitung und Arbeitsinhalte zur Berücksichtigung des Amphibienschutzes im Straßenbau 

Handlungs
ebene 

Linien fin
dung 

Entwurfs
aufstellung 

Baudurch-
führung 

Betrieb und 
Unterhal
tung 

Umweltverträg
lichkeitsstudie 
zur Linienfindung 
(UVS) gem. § 5 
und § 6 UVPG, 
§ 8 BNatSchG 

Landschaftspfle
gerischer Begleit
plan (LBP) gem. 
§ 5 und § 6 UVPG, 
§ 8 BNatSchG 

Landschaftspfle
gerischer Ausfüh
rungsplan (LAP), 
Pflege- und Ent
wicklungsplan 

Technische und 
ökologische Funk
tionskontrolle 

Zielsetzung 

Rückschlüsse auf unterschied
lich sensible Lebensräume und 
deren Vernetzung als Beitrag zur 
Bestimmung konfliktträchtiger 
bzw. konfliktarmer Räume und 
zur Risikoanalyse der zu verglei
chenden Varianten sowie zur 
Ausgleichbarkeit der Beeinträch
tigungen. 

Rückschlüsse auf die Empfind
lichkeit der Flächen im Einwir
kung sbe reich, insbesondere 
auch aut Vernetzungsbeziehun
gen von Lebensräumen oder 
Teilen von ihnen. Bestimmung 
der Ausgleichbarkeit der Beein
trächtigungen, Ableitung von 
Maßnahmen zur Vermeidung, 
zum Ausgleich und Ersatz von 
Beeinrächtigungen für die ge
störten Funktionen. 

Überprüfung des Planungszieles 

Erhalt von Vernetzungsbezie
hungen 

Erhebungsmethodik 
Standard le istung 

Kartierung der potenziellen 
Laichgewässer, auch unter Be
rücksichtigung von Bereichen 
mit temporären Laichgewässern; 
qualitative und semiquantitative 
Bestandserfassung. Abschät
zung von Wanderräumen an
hand von mittleren Ausbrei
tungsradien. 

Vertiefende Untersuchung zur 
Erfassung der Funktionen inner
halb der Lebensräume; Kartie
rung der Laichgewässer im Aus
wirkungsbereich der Trasse 
(Wanderradien beachten) unter 
besonderer Berücksichtigung 
temporärer Laichgewässer und 
qualitativer und quantitativer Be
standserfassung. 

Aktualisierung der Erhebungen 
gemäß LBP, insbesondere in 
Bezug auf unmittelbare Eingriffs
und Maßnahmenf lachen. 

regelmäßige Stichproben zur 
ökologischen Funktionskontroiie 

Bedarfsleistung 
Erforderlichkeit Leistungstyp 

Varianten befin
den sich im poten
ziellen Ausbrei
tungsbereich von 
Amphibienpopula
tionen. 

potenzielle Wan
derungen im Be
reich der geplan
ten Trasse 

Änderungen der 
ökologischen 
Funktionen; Kon
sequenzen der Ef
fizienzkontrolle 

Erfassung der 
Teillebensräu
me und der 
Beziehungen 
dazwischen 

qualitative und 
quantitative 
Erfassung der 
Amphibienbe
stände und de
ren Wanderbe
wegungen 

qualitative und 
quantitative 
Erfassung der 
Amphibienbe
stände und 
Wanderbewe
gungen im 
Störungsbe
reich 

Handlungs
konsequenz 

Vorrangige Berücksichti
gung des Vermeidungs
gebotes. Abschätzung 
von Art und Umfang von 
Vorkehrungen zur Ver
meidung sowie Aus
gleichs- und Ersatzmaß
nahmen für Beeinträchti
gungen von Natur und 
Landschaft. 

Eingriffsvermeidung bzw. 
-minimierung. Festlegung 
von Art, Umfang und zeit
lichem Ablauf von Aus
gleichs- und Ersatzmaß
nahmen. Festlegung von 
Zonen, für die auch die 
vorübergehende Inan
spruchnahme auszu
schließen ist. Pflege- und 
Entwicklungskonzept für 
landschaftspflegerische 
Maßnahmenflächen. 

Erfassung der Durchfüh
rungszeit von Schutz- u. 
Kompensationsmaßnah
men im Bauzeitenplan (s. 
RAS-LP 2). Eventuell vor
zeitiger Bau von Ersatz
laichgewässern. Durch
führen der vereinbarten 
Funktionskontrolle. 

Pflege und Unterhaltung 
der Amphibienschutzan-
lagen 
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4.2 Grundsätze für die Baudurchführung 

Die Ausführung der planfestgestellten Maßnahmen des Amphi
bienschutzes erfolgt im Landschaftspflegerischen Ausführungs-
plans> unter Einhaltung der im Landschaftspflegerischen Be
gleitplan dargestellten Vorgaben. Die Maßnahmen des Amphi
bienschutzes sind im Detail so zu planen und auszuführen, dass 

sie ihre Funktion auf Dauer erfüllen können. Vermeidbare bau
bedingte Beeinträchtigungen, z. B. verursacht durch Baustellen
einrichtungen, Baustellenzufahrten und Arbeitsstreifen im Be
reich von Amphibienlebensräumen sind zu unterlassen. Ent
sprechende Vereinbarungen sind in den Bauvertrag mit auf
zunehmen. Ansonsten sind provisorische Schutzzäune vorzu
sehen. 

5. Maßnahmen des Amphibienschutzes 

5.1 Schutz und Gestaltung von 
Lebensräumen 

Durch den Straßenverkehr betroffene Wanderstrecken zwischen 
einzelnen Lebensräumen sind erforderlichenfalls durch Amphi-
bienschutzanlagen zu sichern. 

Gegenüber einer Neuanlage ist dem Erhalt von Landlebensräu
men, bestehenden Gewässern und Feuchtbereichen grundsätz
lich der Vorrang zu geben, da ein vollwertiger Ersatz für Bio
tope mit ausgereiften Biozönosen nicht zu gewährleisten ist. 

5.1.1 Landlebensräume 

Die Sommer- und Winterquartiere der einzelnen Amphibien
arten umfassen unterschiedliche Biotoptypen, die von naturna
hen Wäldern sowie Gehölzen (z. B. Hecken, bachbegleitende 
Vegetation), über feuchtes Grünland (z. B. Wiesen, Staudenflu
ren) und Trockenrasen bis hin zu vegetationsarmen Standorten 
(z. B. Rohböden, Sand- und Kiesgruben) reichen (s. Bild 1). 
Auch Feldfluren, Siedlungsrandbereiche sowie Park- und Gar
tenanlagen werden von Amphibien besiedelt. 

Maßnahmen zur Aufwertung von (potenziellen) Landlebens
räumen im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
müssen den Lebensraumansprüchen der Zielarten entsprechen. 

Geeignet sind u. a. folgende Maßnahmen: 

- Neugründung von naturnahen Wäldern und Anlage von Flur
gehölzen, 

- Extensive Nutzung landwirtschaftlicher Flächen, 

- Umwandlung nicht standortgerechter Waldbestände in 
Standortgerechte, 

- Schaffung und Erhalt von Offenland (z. B. Pflege von Brach-
und Feuchtflächen), 

- Wiedervernässung ehemaliger Feuchtflächen, 

- Offenhaltung von Steinbrüchen und Erdaufschlüssen, 

- Renaturierung von Fließgewässern. 

Bei der Gestaltung von Landhabitaten ist auf eine vielfältige 
Vegetationsstruktur und Ausstattung (z. B. Reisighaufen, Stub-

1 siehe Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Ab
schnitt 2: Landschaftspflegerische Ausführung (RAS-LP 2) Bezugsquelle: 
FGSV, Köln 

ben und Totholz, Steinhaufen, Sand- und Geröllflächen) zu ach
ten, da diese nicht nur Bereiche mit günstigem Kleinklima und 
Versteckmöglichkeiten schaffen, sondern auch ein ausreichen
des Nahrungsangebot für die Amphibien bereithalten. 

Um bei der Neugestaltung von Lebensräumen Verinselungs-
effekten entgegenzuwirken, sind bestehende Biotopvernetzun
gen aufzugreifen bzw. Vernetzungsstrukturen neu zu schaffen, 
z. B. auch zur Lenkung von Wanderungen in der offenen Feld-
flur. 

Gehölzpflanzungen bieten Schutz vor Feinden, können für be
stimmte Arten die Funktion der Leiteinrichtungen unterstützen 
und tragen zur besseren landschaftlichen Einbindung bei. 

Zur Sicherung der Landlebensräume sind Pflege und Entwick
lungspläne zu erstellen (s. Abschnitt 7). 

5.1.2 Wasserlebensräume 

Stillgewässer 

Fast alle heimischen Amphibienarten brauchen zur Fortpflan
zung Stillgewässer (s. Bilder 1 und 7). Einige Arten, z. B. Teich
molch, Gras- und Wasserfrosch, nutzen diese auch als Sommer-
und Winterquartier. Die Arten haben aber unterschiedliche An
sprüche an den Laichplatz, u. a. bezüglich der Lage, Größe, 
Vegetationsstruktur, Wasserverhältnisse und Sonnenexposition. 

Dem Artenspektrum und den Populationsgrößen entsprechend 
sind jeweils größere bzw. kleinere Stillgewässer bzw. Kombina
tionen dieser anzulegen (s. Bilder 6 bis 9). 

Anlage, Wiederherstellung und Aufwertung eines Wasser
lebensraumes erfordern deshalb genaue Kenntnisse über den 
lokalen Amphibienbestand und die gegebenen Landschafts
strukturen, d. h. Biotopansprüche der vorkommenden Arten (s. 
Bilder 10 und 11), Populationsgrößen, bevorzugte Landlebens
räume und Wanderwege. 

Folgende Grundsätze sind bei der Anlage und Gestaltung von 
Stillgewässern zu berücksichtigen: 

Standor twahl 

- Bereits naturschutzfachlich wertvolle Flächen sollen nicht 
beeinträchtigt oder zerstört werden. 

- Der Abstand zwischen neuem Gewässer und Straße soll 250 
Meter nicht unterschreiten. 
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Durch topographische Gegebenheiten bzw. die vorhandene 
Nutzungsstruktur kann es in Ausnahmefällen erforderlich 
sein, dass dieser Abstand unterschritten wird. In diesem Fall 
muss der Lebensraum durch konstruktive und vegetations
technische Maßnahmen gegenüber der Straße und anderen 
Störeinflüssen (z. B. durch Ackerflächen) geschützt werden 
(z. B. Leit- und Trenneinrichtungen, ergänzt durch Wälle, 
Pflanzungen, Gräben, Zäune). 

Es müssen geeignete tier- und landschaftsökologische Gege
benheiten vorhanden sein (z. B. bereits vorhandene Amphi
bienvorkommen, lokale Gewässersituation, Landschafts
strukturen). Günstig ist eine Vernetzung mit anderen Ge
wässern (Besiedlungspotential), die Lage im Wanderbereich 
(Annahme des Gewässers) sowie eine möglichst geringe Ent
fernung zu den Landlebensräumen der Amphibien. 

Von intensiv bewirtschafteten Agrarflächen soll im Regelfall 
ein Mindestabstand von 25 Meter eingehalten werden (Puf

ferzone), um Beeinträchtigungen des Gewässers zu vermei
den. 

- Die hydrologischen Voraussetzungen müssen gegeben sein. 
Besonders geeignet sind wasserstauende Böden mit Grund
wassernähe und/oder Oberflächenstaunässe. Nicht geeignet 
sind Standorte in Trockenflächen oder Hanglage, bei denen 
keine natürliche Wasserführung möglich ist. Bei etwaigen 
(unterirdischen) Zuläufen ist die Wasserqualität im Hinblick 
auf die Vermeidung von Nähr- und Schadstoffeinträgen zu 
überprüfen. 

- Es sind ehemalige Feuchtflächen zu bevorzugen, die durch 
Entfernung von Dränagen wieder vernässt und zu Amphi
bienlebensräumen entwickelt werden können. 

Gestal tung 

- Größe und Wassertiefe sind vor allem abhängig vom gewähl
ten Gewässertyp (s. Bilder 6 bis 9). Trotzdem gilt der Grund-

Kleinstgewässer 

Lache 

Tiefe < 20 cm 
Neigung 1:10 und flacher 

Teichmolch Bergmolch Wechsel kröte 
Fadenmolch Gelbbauchunke Kreuzkröte 

Wagenspur 

Tiefe < 20 cm 

Teichmolch 
Fadenmolch 

Bergmolch 
Gelbbauchunke 

Kleingewässer 

T ü m p e l Tiefe ca. 1,0 m 
Neigung 1:3 < 1:10 wechselnd 

""'IIHPP̂ " 
Kammolch Rotbauch unke 
Teichmolch Geburtshelferkröte Laubfrosch 
Fadenmokh Knoblauchkröte Grasfrosch 
Bergmolch Wechselkröte Moorfrosch 
Gelbbauchunke Kreuzkröte Springfrosch 

Graben 

Tiefe 0,3 - 0,5 m 
Neigung etwa 1:3 

Teichmolch 
Fadenmolch 
Bergmolch 

Teichfrosch 
Kleiner Wasserfrosch 
Grasftosch 
Moorfrosch 

Weiher-, Teich-, Seeufer 

Flachufer Tiefe < 0,5 m 
Neigung 1:5 < 1:10 

Kammolch Knoblauchkröte Kleiner 
Teichmolch Erdkröte Wasserfrosch 
Fadenmolch Wechselkröte Seefrosch 
Bergmolch Laubfrosch Grasfrosch 
Rotbauchunke Teichfrosch Moorfrosch 

Springfrosch 

Neigung 1:3 und steiler 

Teichfrosch Seefrosch '. 
Kleiner Wasserfrosch Grasfrosch 

Bild 6: Beispiele verschiedener Laichgewässertypen (ProfiEskizzen) sowie die Präfe
renzen der einzelnen Amphibienarten 
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Schematische r Schnitt 
(überhöht dargestellt) 

0,00 
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y + 0,30 

-2,00 
-3,00 
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Bild 7: Beispielzeichnung (unmaßstäblich) zur Anlage eines Laichgewässers. 
Typ Weiher, ca. 1.250 m2. Form und Gestalt sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen (verändert nach 
P o d l o u c k y 1990)9>. 

Bild 8: 
Beispielzeichnung (unmaßstäb
lich) zur Anlage eines Laichge
wässers. 
Typ Tümpel, ca. 500 m2. Form 
und Gestalt sind den örtlichen 
Gegebenheiten anzupassen. 

^rWTTTTTT 

-<-u-u_i_L4ta-

y 'Podloucky, R. (1990): Amphibien
schutz an Straßen. Informationsdienst 
Naturschutz Niedersachsen, 
10(1): Ibis 11 

+ 0,20 ^7 

-1,00 

•'o 

Schema tischer Schnitt 
(überhöht dargestellt) 

V +0,20 
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Kleinstgewässer Kleingewässer <^> Wei Weiher + Teiche See 

Zunehmende Wasserfläche (m2) 
-1 -5 -100 

Zunehmende Wassertiefe (m) 

-500 -1.000 -5.000 -10.000 

-0,2 -1,0 -2,0 -6,0 

Bild 9: Typologie stehender Gewässer 
Kleinstgewässer: aus Niederschlagswasser gebildet, z. B. Pfütze, Lache, Wa
genspur 
Kleingewässer: teilweise temporär, z. B. Tümpel 
Weiher: dauernde, jahreszeitliche schwankende Wasserführung 
Teiche: Wasserstand regulierbar (Zu- und Abfluss) 
See: mit ausgeprägter Tiefenzone, z.T. ohne Pflanzenbewuchs 

Veaetationsarme Gewässer 
Frühe Sukzessionsstadien 

Kreuzkröte Gelbbauchunke 

UFER 

Geburtshelferkröte 

FLACHWASSERBEREICH 

< 10 cm tief 

FLACHWASSERBEREICH 

10 -30 cm tief 

Veaetationsreiche Gewässer 

Späte Sukzessionsstadien 

Grasfrosch 
Springfrosch 

Rotbauchunke 

UFER 

Moorfrosch 

Fadenmolch ,— 
Bergmolch 

Laubfrosch 

Kammolch 

Tefchmolch 

Erdkröte 

Fj-ACHWASSERBEREICH 

Überwasserpflanzen Unterwasserpflanzen Röhricht 

Wasserfrosch 

T1EFEMBEREICH 

Schwimmbratfpftanzen 

Bild 10: Prinzipskizze für vegetationsarme und vegetationsreiche Gewässer 
sowie die Laichplatzpräferenzen der einzelnen Amphibienarten. 
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satz, dass auch bei kleineren Gewässern ausreichend flache 
und tiefe Bereiche hergestellt werden sollen. 

Der Gewässeruntergrund soll möglichst nährstoff- und 
humusarm sein. Bei notwendiger Abdichtung sind nur natür
liche Materialien zu verwenden, z. B. Ton oder Lehm (keine 
Folien oder Beton). Die Abdichtung erhält eine Schutz
schicht aus Sand- und Kiesgemischen. 

Ufer und Uferlinie sollen vielgestaltig und abwechslungs
reich sein. Es sind seichte, flache, steile und stufige Uferbe
reiche vorzusehen. Die besonnten Wasserzonen am NW-, N-
und NO-Ufer sollen flach modelliert werden, da sie bevor
zugter Aufenthaltsort der Amphibienlarven sind und häufig 
von den Jungtieren zum Landgang genutzt werden. Durch 
entsprechende Gestaltung sollen vegetationsreiche, vegetati
onsarme und steinige oder sandige Zonen sowie wechselnde 

Bereiche mit Besonnung und mit Schatten entstehen. Bei der 
Ufergestaltung kleinerer Gewässer ist dieser Wechsel nur 
bedingt möglich und wird schnell durch die Verlandung auf
gehoben. 

Beim Wasserregime ist zu beachten: 
• Gewässer nur mit Grund-, Hang- und/oder Niederschlags

wasser speisen, 
• Wasserstandsschwankungen sind von Vorteil, daher keine 

Einleitung und kein Anstau von Fließgewässern. Das 
Trockenfallen von Tümpeln ist naturgegeben und sollte 
nicht durch Wassereinspeisung aufgehoben werden. 

Pufferzonen sind so zu gestalten, dass sie die von den angren
zenden Flächen zu erwartenden Beeinträchtigungen auffan
gen können (z. B. durch Gräben, Wälle, extensiv genutzte 
Bereiche oder Hecken). 
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Gelegetypen 

Laichschnüre 
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-
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*' larvengebärend 
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Bild 11: Die Habitatanspruche und Gelegetypen der einzelnen Amphibienarten 

15 



Die Umgebung des Gewässers ist naturnah zu erhalten bzw. 
landschaftstypisch durch Wechsel von Böschungen, Senken, 
Bodenunebenheiten, Gehölzgruppen, Hecken, Totholz, Stein
haufen zu gestalten. 

Einbringen von Pflanzen und Tieren 

- Natürliche Pflanzensukzession und Tierbesiedlung ist grund
sätzlich zu bevorzugen. 

- Initialpflanzung und Impfung nur im Ausnahmefall, z. B. bei 
Beseitigung eines Gewässers mit Pflanzenmaterial aus dem 
Baustellenbereich oder ggf. mit Genehmigung der zuständi
gen Naturschutzbehörde von nahe gelegenen Standorten. 
Keine Pflanzen aus dem Handel verwenden. 

- An- bzw. Umsiedlungen von Amphibien und anderen Tier
arten nur im Ausnahmefall (s. Abschnitt 5.1.3). 

- Ein Besatz mit Fischen ist zu unterlassen. 

Durchführung 

- Das Gewässer soll 2 bis 3 Jahre vor Beginn der Beeinträchti
gung oder der Zerstörung des vorhandenen Gewässers bzw. 
vor Beginn des Straßenbaues angelegt werden (Entwick
lungszeit des Gewässers beachten). 

- Bauzeit in den Herbst- und Wintermonaten (Oktober bis 
Mitte Januar). Sofern Gesichtspunkte des Artenschutzes auf 
der vorgesehenen Fläche nicht betroffen sind, können Er
satzlaichgewässer auch zu anderen Zeiten angelegt werden. 

- Die Beeinträchtigungen des Standortes durch die Bauarbei
ten sind so gering wie möglich zu halten. 

Sicherung des Gewässers 

- Die rechtliche Sicherung des Gewässers einschließlich seiner 
Pufferzone ist zu gewährleisten (im Regelfall durch Ankauf). 

- Einschränkung bzw. Verbot von Freizeitaktivitäten (Verhin
derung von Störungen). 

- Ausschluss von Fischereinutzung. 

- Einschränkung der Jagdnutzung (z. B. keine Fütterung am 
Gewässer). 

- Es muss sichergestellt werden, dass der Wasserstand des Ge
wässers nicht durch wasserwirtschaftliche Maßnahmen oder 
sonstige Eingriffe in das Grundwasserregime verändert wird. 

- Aufstellung eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes. 

Fließgewässer 

Auch Fließgewässer sind Lebensräume für Amphibien. Sie die
nen der Fortpflanzung und Überwinterung und stellen mit ihren 
Auen wichtige Ausbreitungskorridore dar. Darüber hinaus über
nehmen die Auen als dynamisches System sowohl Funktionen 
des Wasser- als auch des Landlebensraumes. 

10> siehe Anleitungen, Richtlinien und Programme der Bundesländer zur Renatu
rierung von Fließgewässem, z. B. das Niedersächsische Fließgewässerpro
gramm 1992, Landesprogramm „Naturnahe Gewässer in Hessen" 1985 

An Fließgewässern kommen folgende Maßnahmen in Betracht: 

- Erhalt bzw. Vergrößerung von Überschwemmungsgebieten. 

- Erhalt bzw. Wiederherstellung einer vielfältigen Gewässer
morphologie, z. B. mäandrierender Lauf, Flach- und Steil
ufer, Abbruchkanten, Still wasserbuchten, unterschiedliche 
naturnahe Sohlbeschaffenheit. 

- Erhalt und Pflege typischer Ufervegetation, z. B. Gehölze, 
Röhricht, Hochstauden. 

- Renaturierung ausgebauter Wasserläufe1 °>. 

- Ausreichende Dimensionierung und Ausstattung von Über
führungsbauwerken und Durchlässen für Fließgewässer (s. 
Abschnitt 5.2.2). 

- Vermeidung von Wasseranstau und von Staustufen, die für 
Tiere unüberwindbar sind. 

- Vermeidung des Eintrages von wasserbelastenden bzw. -ge
fährdenden Stoffen, z. B. unbehandeltes Straßenoberflächen-
wasser. 

5.1.3 Umsiedlung von Amphibienpopulationen 

Es gilt der Grundsatz, Amphibien soweit wie möglich in ihren 
Lebensräumen zu belassen, da der Erfolg einer Umsiedlung 
nicht gewährleistet werden kann. 

Ist dies nicht möglich, soll durch eine möglichst amphibienge
rechte Gewässergestaltung unter Berücksichtigung des umge
benden Lebensraumes (s. Abschnitt 5.1.2) die Annahme eines 
neuen Gewässers gefördert werden. Innerhalb weniger Jahre 
findet im Regelfall eine spontane Besiedlung durch Amphibien 
statt - auch durch ortstreue Arten wie die Erdkröte. Hierbei 
spielt die Attraktivität (z. B. Strukturangebot) und Lage (z. B. 
im Wanderbereich) des Gewässers eine wesentliche Rolle. 

Bei der Neuanlage eines Gewässers muss ein Zeitraum von 2 
bis 3 Jahren zur Entwicklung des Gewässers (z. B. Pflanzensuk
zession, Einregulierung des Wasserchemismus, Verbesserung 
des Nahrungsangebotes für Amphibien) einkalkuliert werden. 

Eine Umsiedlung ist nur dann gerechtfertigt, wenn andere 
Hilfsmaßnahmen nicht in Frage kommen (z. B. Rettungsmaß
nahme bei Gewässerverlust). Sie ist nach Landesrecht in Ab
stimmung mit der Naturschutzbehörde zu planen und vorzu
nehmen. 

Für die meisten Amphibienarten liegen noch keine ausreichen
den Erfahrungen über den Erfolg von Umsiedlungen vor. Eine 
Beurteilung der Populationsentwicklung an neuen Gewässern 
ist erst nach Jahren möglich; sie ist bislang nur in wenigen 
Fällen durchgeführt worden. Es traten folgende Probleme auf: 

- Umsiedlungen können, vor allem bei ortstreuen Arten, zur 
Abwanderung der Tiere (z. B. bei der Erdkröte) oder einer 
geminderten Reproduktionsleistung (z. B. bei Molchen) füh
ren. 

- In neu angelegten Gewässern können ein unzureichendes 
Nahrungsangebot oder extreme Verhältnisse (z.B. ph-Werte 
unter 5) die Entwicklung von Amphibienlaich und -larven 
beeinträchtigen oder verhindern (z.B. Absterben der Eier und 
Verpilzungen, geminderte Vitalität der Larven). 
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Die Umsiedlung in ein bestehendes und von Amphibien be
siedeltes Gewässer kann zur Konkurrenz, z. B. um das Nah-
rungs- und Laichplatzangebot, und damit zu Veränderungen 
der Artenzusammensetzung bzw. der Populationsgrößen 
führen. 

Die Durchführung von Umsiedlungen ist arbeits- und zeit
aufwendig. Adulte Erdkröten beispielsweise müssen mit Hil
fe von Gewässerumzäunungen oder speziellen Gehegen zum 
Ablaichen im neuen Gewässer „gezwungen" werden. Die 
Umsetzung der Laichpopulation muss so lange erfolgen, bis 
die dem ursprünglichen Laichgewässer ortstreue Population 
umorientiert ist. Bei der Erdkröte kann dies bis zu 10 Jahren 
dauern. Die im neuen Gewässer herangewachsenen Tiere 
kehren im Regelfall zum Ablaichen dorthin zurück. 

Die Entnahme bzw. das Einbringen größerer Mengen von 
Laich oder Larven ist mit praktischen Schwierigkeiten ver
bunden und führt meist nicht zum gewünschten Erfolg. 

Eine Entwicklung des in neue Gewässer eingebrachten Lai
ches oder der Larven findet oft nicht statt. 

Der neue Landlebensraum entspricht häufig nicht den An
sprüchen der Arten. 

Eine Kontrolle (z. B. Überprüfung der Reproduktion der Am
phibien) über mindestens fünf Jahre ist unabdingbar. 

5.2 Schutzanlagen an Straßen 
Schutzanlagen sind dauerhafte Einrichtungen, die den Tieren 
den Zutritt zur Fahrbahn verwehren oder ihnen die gefahrlose 
Querung der Straße ermöglichen sollen. Sie sollen nach Mög
lichkeit auch anderen Tieren dienen. 

Bevor dauerhafte Schutzanlagen eingerichtet werden, sind vor
bereitende Untersuchungen erforderlich (siehe Abschnitt 4.1 
und Abschnitt 6.3 und Bilder 23 und 24), um Lage, Richtung 
und Abmessungen der Durchlässe und Leiteinrichtungen festle
gen zu können. 

5.2.1 Sperr- und Leiteinrichtungen 

Sperreinrichtungen haben die Aufgabe, Amphibien von der 
Straße fernzuhalten. Leiteinrichtungen in Verbindung mit am
phibiengerechten Durchlässen dienen der Wiedervernetzung 
von Amphibienteillebensräumen. Sie sollen die an- und abwan
dernden Tiere zu Durchlässen hinführen. 

Von der Straßenseite her sollen die Sperr- und Leiteinrichtun
gen für Tiere überwindbar sein, damit sie kein Fluchthindernis 
bilden. 

Wirksame Sperr- und Leiteinrichtungen müssen den gesamten 
Wanderkorridor erfassen. Zur Sicherheit müssen sie mindestens 
50 m seitlich über die Breite des Korridors hinausgehen. Ihre 
Enden sind U-förmig auszubilden, um das Umwandern zu er
schweren (s. Bild 12). Lage und Linienführung von Sperr- und 
Leiteinrichtungen sind so zu wählen, dass Beschädigungen, 
z. B. Verschieben von Bauteilen durch Landmaschinen o. ä. bei 
zu geringem Abstand zu land- oder forstwirtschaftlichen Nutz
flächen, weitgehend ausgeschlossen werden können. Sie sind 
möglichst straßennah und straßenparallel anzulegen (s. Bild 
12). Die straßenparallele Anordnung hat den Vorteil der gerin
gen Länge, des geringeren Flächenbedarfs (kein Grunderwerb) 
und der günstigen Unterhaltung. Der Nachteil ist eine erschwer
te Wanderbedingung (verzögertes Wanderverhalten bei Auftre
ten an der Leitwand), die durch einen engeren Abstand der 
Durchlässe (ca. 30 m) kompensiert werden kann. 

Wanderkorridor 

A 

3 

0 -o c 
CO 

he ^ 

Landlebens räum \ •! \ •! •! •! \ •! ^ i 7 ! Wirtschaftswag 

LMörmige Ausbildung der Enden 
ca. 3-5 m V 

Rinne mit 
Gitterrostabdeckung 

V 

Abstand der Amphibiendurchlässe 
bei straQenparalleler Führung 

der Leiteinrichtung 

Fühturig dei Leiteinrichtung nach 
letztem Amphibiendurchtass 

- V " '"W^lrfA-J LW 

Wirtschaftsweg _ * 

Bild 12: Prinzipskizze Linienführung der Leiteinrichtung 

17 



Vorsprünge, Nischen und enge Winkel in Leiteinrichtungen 
sind zu vermeiden (Tierfallen). 

Ob eine straßenferne oder straßennahe Anordnung gewählt 
wird, ist nach Kriterien wie Grunderwerb, Baugrund, Fels, 
Steillagen und Nutzung zu entscheiden. Straßenferne Sperren 
bewirken ihrerseits eine Trennung der Teillebensräume. Eine 
erschwerte Überwachung und Wartung kommt hinzu. 

Geländeunebenheiten, Gehölze, Wurzeln, felsiger und fester 
Untergrund erschweren die Erstellung von Sperr- und Leitein
richtungen. Sie stellen besondere Anforderungen an die zu ver
wendenden Materialien und Bauweisen. 

Die Lauffläche der Leiteinrichtungen soll nicht höher als die 
Sohle der Durchlassöffnung liegen. Sofern sie höher liegen 
muss, sind die Laufwege zum Durchlass rampenförmig abzu
senken. 

Für Sperr- und Leiteinrichtungen (s. Bilder 13 und 14) gelten 
folgende Anforderungen: 

Sperrwirkung 

- Die Bauteile müssen Bodenschluss haben und lückenlos an
einander stoßen, um sie auch für Molche und junge Frosch
lurche undurchlässig zu machen. Setzungen sind ggf. durch 
entsprechende Fundamentierung zu vermeiden. Darauf ist 
insbesondere bei unebenem Gelände und bei Anschlüssen 
unterschiedlicher Konstruktionselemente zu achten. 

- Die Höhe der Sperreinrichtung soll mindestens 40 cm, bei 
Springfröschen mindestens 60 cm betragen. Laubfrösche las
sen sich durch Sperreinrichtungen nicht wirksam aufhalten. 

- Viele Amphibienarten sind in der Lage, senkrechte Wände zu 
erklettern; ein Überkletterschutz an der Oberkante der Sperr-
und Leiteinrichtungen ist daher unabdingbar (s. Bilder 13 
und 14). 

Alternativ 
Rinn-Platte 30/30/5,5/7,5 

Gehwegplatte 25x50 

- Spalten, Pfosten oder überhängende Pflanzenteile stellen un
gewollte Kletterhilfen dar und sind zu vermeiden. 

- Die Sperr- und Leiteinrichtungen müssen durch höhenbündi
ge Hinterfüllung von der Straße her überwindbar sein; die 
Hinterfüllung soll mindestens 7 % Gefälle zur Böschungs
kante haben (Wasserablauf). 

Lei te ignung 

- Die Bauteile sollen einen glatten Wandverlauf ohne Vor
spränge, Nischen und enge Winkel ergeben. Stützen und 
Pfosten dürfen nicht auf der Laufseite angeordnet sein. 

- Der Überkletterschutz soll keine scharfen Kanten haben, um 
eine Verletzung der Tiere auszuschließen. 

- Die Leiteinrichtung ist mit einer mindestens 20 cm breiten 
hindernisarmen Lauffläche ohne Höhenversatz und Bewuchs 
zu versehen. Die Lauffläche darf sich nicht als Wassergerinne 
ausbilden. Daher ist sie sorgfältig zu unterfüllen und gegen 
Ausspülung zu sichern. Es ist eine ausreichende Quernei
gung vorzusehen. 

Die Lauffläche schließt rechtwinklig, ohne Ausrundungen an 
die Wand an, um Amphibien nicht zum hochklettern zu ver
leiten. 

- Überkletterschutz, Wand und Lauffläche sind ein Bauele
ment. 

- In den Durchlass hineinragende Leitblenden sollen das Vor
beilaufen der Amphibien verhindern (s. Bild 15). 

- Leiteinrichtungen sind nicht in Verbindung mit den Entwäs
serungsmulden anzulegen. Einlaufschächte dürfen nicht im 
Bereich der Leiteinrichtungen liegen. Sofern Einlaufschächte 
im Bereich der Leiteinrichtungen unvermeidbar sind, müssen 
diese dauerhaft (z. B. durch Grobkies) abgedeckt werden. 

- Leiteinrichtungen sind vom Bewuchs freizuhalten. Daher 
muss vor den Leiteinrichtungen ausreichend Platz für die 

Hangneigung je 
nach Örtlichkeit 

Füllboden 
(je nach Örtlichkeit ist Tür eine 
entsprechende Entwässerung 

zu sorgen) 

Beton B 15 

Sauberkeitsschicht 
frostsicher und 

standfest 

Bild 13: Prinzipskizze Einbau von Sperr- und Leiteinrichtungen aus Betonfertigteilen. Eine Absturzsicherung ist erforder
lich; die Anwendung der „Richtlinien für passive Schutzeinrichtungen an Straßen" (RPS) ist im Einzelfall zu prü
fen. 
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Mind. 5 cm 

Lauffläche 
mind. 20 cm 

Filterstabiles, 
Material 

(Recycling) 

•X 

Hangneigung je 
nach Örtlichkeit 

Füllboden 
(je nach Örtlichkeit ist für eine 
entsprechende Entwässerung 

zu sorgen) 

Aushub 

Zug- und druckbelastbare 
Pfostenverankerung, 
Pfostenabstand gemäß 
Hangdruck 

Bild 14: Prinzipskizze Einbau von Sperr- und Leiteinrichtungen aus (Form-) Stahlfertigteilen. Eine Absturzsicherung ist 
erforderlich; die Anwendung der „Richtlinien für passive Schutzeinrichtungen an Straßen" (RPS) ist im Einzelfall 
zu prüfen. 

Durchführung der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten, insbe
sondere Mäharbeiten, eingeplant werden. 

Durchsichtige Barrieren, z.B. durchsichtige Folien oder 
Netze, sind nicht zu verwenden. 

Bes tänd igke i t 

- Häufiger Emeuerungsbedarf infolge Beschädigung oder 
mangelnder Beständigkeit erschwert die Wartung und ge
fährdet die Effizienz der Sperr- und Leiteinrichtungen. 

Bild 15: Prinzipskizze einer in den Durchlass hineinragen
den Leitblende, die das Vorbeilaufen der Amphi
bien verhindern soll. 

Die Leiteinrichtungen müssen formstabil, standfest und kipp
sicher sein. Darüber hinaus müssen die verwendeten Stoffe 
bruch- und schlagfest, unverrottbar, wasser-, frost-, tausalz-
und lichtbeständig sein. Im Regelfall werden Beton oder 
Stahl verwendet. Kunststoffe oder andere Werkstoffe müssen 
ebenfalls die genannten Kriterien erfüllen. 

Eignungsnachweise des Herstellers müssen vor dem Einbau 
erbracht werden. 

Die Qualitätsanforderungen für Stahlfertigteile sind zu be
achten. Stahlleiteinrichtungen müssen eine Blechstärke von 
mindestens 2,5 mm aufweisen und stückfeuerverzinkt 60 bis 
80 u nach DIN 50976 sein. 

Die Qualitätsanforderungen für Betonfertigteile gemäß DIN 
1045 sind zu beachten. Die Betonleitelemente sollen ohne 
Fasen ausgebildet sein, damit beim Einbau keine schwer ab
zudichtenden Fugen zwischen den einzelnen Elementen ent
stehen. 

Die Ausbildung von Wassergerinnen im Verlauf der Leitein
richtungen mit der Folge von Unterspülungen und Zerstö
rung muss vermieden werden. 

Es sollen nur Bauteile Verwendung finden, die einen gerin
gen Anreiz zum Diebstahl bieten. 
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Verkehrss icherhei t 

Sperr- und Leiteinrichtungen dürfen keine Verkehrsgefahr her
vorrufen. Ein fahrbahnseitiger Höhenüberstand ist zu vermei
den. Ein Höhenabsatz ist ggf. gegen Absturz zu sichern (siehe 
„Richtlinien für passive Schutzeinrichtungen an Straßen" 
(RPS)i"). 

5.2.2 Amphibiendurchlässe 

Amphibiendurchlässe haben die Aufgabe, Wanderbewegungen 
zwischen den Amphibienteillebensräumen durch Unterqueren 
der Fahrbahn zu ermöglichen (s. Bild 12). Sie sollen auch für 
andere Tiergruppen, z. B. Kleinsäuger geeignet sein. 

Andere Durchlässe oder Unterführungen sind in das Schutz
konzept einzubeziehen und zweckentsprechend auszubilden. 
Durchlässe zur Be- und Entwässerung können z. B. genutzt 
werden, wenn Bermen oberhalb des Wasserspiegels eingebaut 
sind (s. Bild 16; zur Ausführung siehe RBA-BRÜ12>). 

Für wasserführende Gräben und Fließgewässer sind Bauwerke 
mit naturnaher, dem Gewässertyp entsprechender und soweit 
möglich nicht versiegelter Sohle sowie hochwasserfreien Erd-
bermen vorzusehen. Ist dies nicht möglich, sind Rahmendurch
lässe entsprechend Bild 16 zu verwenden und zu gestalten (zur 
Ausführung siehe RBA-BRÜ). 

Die Durchlässe sind im Wanderkorridor und in Wanderrichtung 
einzubauen, ggf. auch schräg zur Straßenachse. 

Bei Doppelröhrensystemen erfolgen Hin- und Rückwanderung 
durch getrennte Rohre. Da sich diese Systeme nur als bedingt 
tauglich erwiesen haben, sollten sie nur in Sonderfällen, z. B. 
bei topographischen Schwierigkeiten in Betracht gezogen wer
den. 

Einfachdurchlässe stellen die Regellösung dar. Darin wandern 
die Amphibien in beide Richtungen. 

Amphibiendurchlässe sollen so hoch wie möglich in den Stra
ßenkörper eingebaut werden. Dies dient der besseren Annahme 
der Durchlässe und erleichtert auch die Ableitung des anfallen
den Wassers. Der Abstand der Durchlässe soll bei parallel zur 
Straße geführten Leiteinrichtungen, insbesondere im Hauptbe-

Tabelle 2: Abmessungen für Durchlässe 

Ortbeton 

Bild 16: Prinzipskizze Stahlbeton-Rahmendurchlass mit 
Bermen zur Aufrechterhaltung von Tierwanderbe
ziehungen bei kleineren Vorflutern oder Entwässe
rungsgräben (MQ = Mittlerer Abfluss). 

reich des Wanderkorridors, ca. 30 m betragen (s. Bild 12). Die 
Lichte Weite der Durchlässe soll in Abhängigkeit zur Durch
lasslänge gewählt werden. Je länger die Querungshilfe, umso 
größer soll die Lichte Öffnung gewählt werden (als Orientie
rungswerte siehe Tabelle 2). Außerdem scheint die Erkennbar
keit der Durchlassöffnung ein Kriterium für die Akzeptanz 
durch die Amphibien zu sein. Eine große Öffnung ist auch im 
Hinblick auf die Eignung für andere Tiere und eine leichtere 
Wartung anzustreben. 

Vorzugsweise sind Rahmendurchlässe zu verwenden (s. Bild 
17). Sie haben bei geringerer Profilhöhe eine größere Sohlen
breite. Die Sohlenüberdeckung mit Boden ist nicht erforderlich. 
Rahmendurchlässe bieten Amphibien eine breitere Lauffläche. 
Zudem ist die Anbindung der Leitelemente einfacher auszufüh
ren und somit kostengünstiger. Rahmendurchlässe eignen sich 
u. a. auch für die Durchpressung beim nachträglichen Einbau. 

Bei Verwendung von Rechteckhauben bzw. Halbkreishauben 
sind diese auf ein durchgehendes Betonfundament zu stellen (s. 
Bild 18). 

Durchlässe 

Rahmendurchlässe 
(Rechteckprofil, 

Lichte Weite/Lichte 
Höhe) 

Rohrdurchlässe 
(Kreisprofile, Lichte 

Weite) 
Rechteckhauben 

(Lichte Weite/Lichte 
Höhe) 

Halbkreishauben 
(Lichte Weite/Lichte 

Höhe) 

Mindes 
bis 20 m 

Durchlasslänqe 

1.000/750 mm 

1.000 mm 

1.100/600 mm 

1.000/700 mm 

bis 30 m 
Durchlasslänqe 

1.500/1.000 mm 

1.400 mm 

1.450/800 mm 

1.400/700 mm 

großen 
bis 40 m 

Durchlasslänqe 

1.750/1.250 mm 

1.600 mm 

1.800/1.000 mm 

1.600/1.100 mm 

bis 50 m 
Durchlasslänqe 

2.000/1.500 mm 

2.000 mm 

2.000/1.100 mm 

-

") Bezugsquelle: FGSV Verlag, Köln 
12> Richtlinien für die bauliche Durchbildung und Ausstattung von Brücken zur Überwachung, Prüfung und Erhaltung (RBA-BRÜ), Ausgabe 1997. ARS Nr. 18/1997 

vom 19. Mai 1997. Bezugsquelle: Verkehrsblatt-Verlag, Dortmund 
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Rahmendurchlass 
nach statischer 

Berechnung 

BetonB 15ä15cm 

Bild 17: Prinzipskizze für den Einbau eines überschütteten 
Rahmendurchlasses, 

Andere Lösungsmöglichkeiten, z. ß. Stelztunnelelemente, kön
nen im Bereich des Böschungsfußes Anwendung finden und 
werden auf Streifenfundamente gestellt. Ihr Vorteil liegt in der 
unversiegelten Durchlasssohle, durch die Bodenfeuchte und 
-wärme bis an die Oberfläche gelangen kann und so die Aus
trocknung der Lauffläche verhindert. Diese Bauweise ist auf
wendig und es besteht insbesondere bei Längsneigung die Ge
fahr der Erosion. 

Bei Rohren wird durch Auffüllen mit Beton eine Sohlenver
breiterung erreicht (s. Bild 19). Dadurch entstehen steilere Sei
tenwände, die ein seitliches Hochklettern erschweren. Aller
dings ist in engen Rohren die Behinderung durch verharrende 
oder entgegenlaufende Tiere gegeben. Größere Rohrdurchmes
ser bewirken eine Angleichung des Innenklimas an das Außen
klima und vermindern die Luftströmung. Rohre eignen sich 
ebenfalls für den nachträglichen Einbau, da auch sie sich gut 
verpressen lassen. 

In Amphibiendurchlässen ist die Ansammlung von Wasser 
(Grund-, Sicker- und Niederschlagswasser) zu verhindern. Sie 
sollen nicht zur Entwässerung herangezogen werden. Wenn 
dies nicht vermeidbar ist, sind Trockenbermen auszubilden. 

Die Einlassbereiche der Durchlässe werden sohlenbündig an 
die Laufwege der Leiteinrichtungen angeschlossen und mit 
einer Leitblende in Achsrichtung versehen (s. Bild 15). Bei Ver
legung von Durchlässen unterhalb der Gefändehöhe ist für eine 
ausreichende Entwässerung im Einlassbereich zu sorgen, da 
sich auch hier kein Wasser ansammeln darf. 

Die Anschlüsse der Leiteinrichtung an den Durchlass müssen 
durchschlupfsicher und übersteigsicher sein. 

Die bautechnischen Anforderungen der „Zusätzlichen Techni
schen Vertragsbedingungen für Kunstbauten" (ZTV-K) gelten 
sinngemäß auch für Amphibiendurchlässe. 

100 
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/ / / / / 
/ / / / / / / / / / / 7\ / s / / / s -

• i !.. t f i i f < i—V i i i ! r i 

s Ortbetonfundament nach 
statischer Berechnung 

Ortbetonfundament nach 
statischer Berechnung 

Bild 18: Prinzipskizze für den Einbau einer überschütteten Recht
eckhaube bzw. einer Halbkreishaube nach DIN 18178. 
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OK FSS oder Planum 

._v_____ 
Oberbau und 
Oberbaudicke nach RStO 

Beton B 15 k 15 cm 

Bild 19: Prinzipskizze für den Einbau eines überschütteten 
Betonrohres mit Kreisquerschnitt und Fuß nach 
DIN 4262 mit monolitisch eingebauter Lauffläche. 

Durchlässe sollen so angelegt werden, dass sie möglichst 
maschinell zu reinigen oder begehbar sind. Die Wartung soll 
außerhalb der Wanderzeiten erfolgen, um ein Verletzen von Tie
ren zu vermeiden. Alle verwendeten Materialien dürfen keine 
schädigenden Stoffe (Laugen, Säuren) enthalten. 

5.2.3 Oberflächennahe Durchlässe 

Die Herstellung der in Abschnitt 5.2.2 beschriebenen Durch
lässe bereitet Probleme u. a. bei 

- hohem Grundwasserstand, 

- felsigem Untergrund, 

- ungünstigen topografischen und hydrologischen Verhältnis
sen, 

- eingeschränkter Flächenverfügbarkeit, 

™ längs verlegten Leitungen. 

In diesen Fällen kann der Einbau oberflächennaher Durchlässe 
zweckmäßig sein (s. Bild 20). Allerdings können dabei Er
schwernisse beim Einbau und Verdichten der Baustoffe entste
hen. 

5.2.4 Betonrinnen mit Gitterrostabdeckung 

Wenn Leit- oder Sperreinrichtungen Wirtschaftswege kreuzen, 
sind im Bereich dieser Wege U-förmige Betonrinnen mit einer 
Gitterrostabdeckung einzubauen (s. Bild 21). Die Abstände der 
Stäbe des Rostes sind so zu wählen, dass der Rost von Amphi
bien nicht überquert werden kann (Lichte Weite der längslau
fenden Gitterstäbe mindestens 6,0 cm, Abstand der Querstäbe 
so groß wie möglich). 

Die Gitterroste müssen gegen unbefugte Herausnahme und Ver
schieben gesichert sein. Zwischen Gitterrost und Betonelement 
dürfen keine Zwischenräume entstehen, in denen sich Jungtiere 
verfangen können. Die Ausrichtung der Betonrinnen mit Git-
terrostabdeckung darf nicht wesentlich von der Richtung der 

K > — * — ^ — > -

Rechleckhaube 
, nach DIN 18178 

oder 
Rahmendurchlass 

nach slalischer 
Berechnung 

s / s ? / / / / ' / y_ / / 
/ / / / / / / / / / / • • / s 

/ / S / s / / f / / } \ / / 
i. ' £ £ £ £ C ' ' s \. / ' • ' ' 

•BetonB 15ä15cm 

OK FSS oder Planum 
._V. 

Oberbau und 
Oberbaudicke nach RStO 

Erforderliche 
ßetonummantelung 

nach statischer 
Berechnung 

' / / / / / / / / / / - / / / /\ 
/ / s / j s / / / / my / / / ** 

/ / S / / / S / S / /\ / / s s 

BetonBl5>15cm 

Bild 20: Prinzipskizze für den Oberflächen nahen Einbau ei
nes Rahmendurchlasses nach statischer Berech
nung (oder einer Rechteckhaube - teilweise mit 
Unterteil - nach DIN 18178, s. Bild 18) sowie eines 
Betonrohres mit Kreisquerschnitt und Fuß nach 
DIN 4262 mit monolitisch eingebauter Lauffläche. 
Der Schichtenaufbau ist entsprechend der Bau
klasse zu wählen. Stärke und Bewehrung der Form
teile je nach Erfordernis und statischem Nachweis. 

Flachstahl 80 x S mm, DIN 1017 —, 

RundstahIO 16mm—i 

800 
Wegbefestigung ' 

BetonB15>15cm 

Bild 21: Prinzipskizze für Betonrinne mit Gitterrostabdeck
ung. Der Flachstahl ist quer zur Betonrinne ange
ordnet). 
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Leiteinrichtung abweichen (s. Bild 12). Die Betonrinnen sind 
lückenlos an die Leit- bzw. Sperreinrichtung anzuschließen. Die 
Betonrinnen müssen eine Tiefe von ca. 50 cm haben. Eine An-
deckung der Sohle mit Erde oder Laub darf nicht erfolgen. 

Die Rinnen sollen ca. 10 m vom Einmündungsbereich abgesetzt 
sein und beidseitig 50 cm über den Weg hinausragen. Bei Vieh
trieb kann eine vorübergehende transportable Abdeckung der 
Gitterroste erforderlich werden. 

Für Radfahrer können Gitterroste ein Hindernis darstellen, 
wenn sie sich zu nahe am Einmündungsbereich befinden oder 
nicht im rechten Winkel zur Fahrtrichtung angeordnet sind. 
Dieses Hindernis ist in geeigneter Weise zu kennzeichnen. An 
Einbaustellen mit Fußgängerverkehr können Doppelroste Ver
wendung finden, bei denen außerhalb der Wanderzeiten die Git
terstäbe verringert werden können. 

5.3 Vorkehrungen an 
Entwässerungseinrichtungen 

Steilwandige Betonbecken, z. B. Leichtflüssigkeitsabscheider, 
sollen nicht zu Kleintierfallen werden. Hineingefallene Amphi
bien oder andere Kleintiere sollen das Becken, z. B. über Ram
pen, wieder verlassen können. 

Bordsteine stellen insbesondere für Erdkröten und Molche Hin
dernisse dar, an denen sie entlang wandern. Dabei erweisen sich 
Einlaufschächte oft als Fallen. 

Dieses kann durch Absenkung der Bordsteine, Einbau von 
Schrägborden oder Schachtabdeckung mit engem Strebenab
stand wesentlich gemindert werden. 

6. Amphibienschutz an bestehenden Straßen 

6.1 Grundsätze 
Die unter Abschnitt 4.1 und 4.2 dargelegten Grundsätze gelten 
sinngemäß auch für Amphibienschutzmaßnahmen an bestehen
den Straßen. Solche Maßnahmen können nachträglich zur Ge
fahrenabwehr notwendig sein. Aufgabe des Baulastträgers ist 
es, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten (s. Abschnitt 2). 

Durch Veränderungen im Umfeld der Straße können neue Am
phibienpopulationen entstehen, bestehende anwachsen oder ihr 
Wanderverhalten ändern. Insbesondere dann, wenn Amphibien 
durch Änderung ihres Wanderverhaltens in größerer Anzahl 
Straßen überqueren, kann die Verkehrssicherheit nicht mehr 
gewährleistet sein. Erhebliche Gefahren sind dann umgehend 
durch geeignete und angemessene Maßnahmen abzustellen, 
z. B. durch provisorische Sperrzäune. Langfristig können Dau
ereinrichtungen erforderlich werden (s. Abschnitt 5.2). Dabei 
darf der Verkehrsweg nicht in seiner bestimmungsgemäßen 
Nutzung beeinträchtigt werden (vgl. § 38 BNatSchG). 

Die Maßnahmen sind mit den zuständigen Naturschutzbehör
den abzustimmen. 

An Gefahrenstellen soll durch das Gefahrenzeichen 101 (§ 40 
Abs. 6 StVO) mit dem Zusatzschild 1006-37 („Krötenwan
derung") der Fahrzeugführer während der Amphibienwander-
zeit gewarnt werden (s. Bild 22). 

6.2 Straßensperrungen 
Nach § 45 Abs. la Ziff. 4a StVO kann der Verkehr aus Gründen 
des Arten- und Biotopschutzes durch örtlich begrenzte Maßnah
men beschränkt oder verboten werden. Bei einem Verkehrsver
bot müssen zumutbare Umleitungsstrecken vorhanden sein. Für 
die Maßnahmen ist eine verkehrsrechtliche Anordnung durch 
die Straßenverkehrsbehörde erforderlich. Die Beschränkung 
oder das Verbot, insbesondere eine Streckensperrung, muss das 
Einzig mögliche, zumutbare Mittel des Arten- und Biotop
schutzes sein. Die Sperrung muss im Weiteren öffentlich be
kannt gegeben werden. Für private Anlieger kann die Erreich
barkeit ggf. durch Aushändigen eines Schlüssels der Sperre ge
währleistet werden. 

Bild 22: Beschilderung von Amphibienwanderwegen ent
sprechend der StVO; § 40 StVO, Zeichen 101 (Ge
fahrenstelle) mit Zusatzzeichen 1006-37 („Kröten
wanderung"). 

Die Beschilderung erfolgt im Einzelfall auf Anordnung der 
jeweiligen Verkehrsbehörde. Eine Beschilderung allein genügt 
nicht zur Durchsetzung des Verkehrs Verbotes. Straßensperrun
gen erfüllen nur dann ihren Zweck, wenn sie nicht durch- oder 
umfahren werden können. Hierzu eignen sich insbesondere fest 
installierte Abschrankungen. 

Straßensperrungen können aber nur bei Straßen mit geringem 
Verkehrsaufkommen und untergeordneter Verkehrsbedeutung 
in Betracht gezogen werden, im Regelfall nur für den Kraftfahr
zeugverkehr. 

Kommt allein eine Streckensperrung in Betracht, ist auch die 
zeitliche Dauer auf das zwingend erforderliche Maß zu be
schränken. 

Bei der Frühjahrs Wanderung ist die Sperrung im Regelfall zur 
Dämmerungs- und Nachtzeit notwendig; in den Sommermona
ten können dagegen auch ganztägige Sperrungen zum Schutz 
wandernder Jungtiere in Betracht kommen. 
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6.3 Provisorische Sperrzäune 
Provisorische Sperrzäune in Verbindung mit Fanggefäßen wer
den aufgestellt, wo Amphibienwanderwege bestehende Straßen 
kreuzen und noch keine dauerhaften Schutzanlagen (s. Ab
schnitt 5.2) erstellt werden konnten. Neben der unmittelbaren 
Gefahrenabwehr sind sie auch bei vorübergehender Beeinträch
tigung angezeigt, z. B. bei Bauwegen, Baufeldabsicherung oder 
Umleitungsstrecken. 

In besonderer Weise dienen provisorische Sperrzäune mit Fang
gefäßen der Erhebung von Daten über den Amphibienbestand 
und das Wanderverhalten der Tiere (s. Abschnitt 4.1). Auch bei 
bestehenden Straßen sind solche vorbereitende Untersuchungen 
zweckmäßig zur Bestimmung von Erforderlichkeit, Lage, Rich
tung und der Maße für Durchlässe und Leiteinrichtungen. Fest
zustellen sind 
- Artenspektrum und Populationsstärken, 
- Wanderrichtung und 
- Wanderkorridore. 

Der Aufbau der provisorischen Zäune soll rechtzeitig vor Be
ginn der jährlichen Wanderungen (je nach Region ab Ende 
Januar) erfolgt sein, auf der Anwander- und Rückwanderseite 
gleichzeitig errichtet und während der gesamten Zeit betreut 
werden. Nach Beendigung der Wanderung sind die provisori
schen Zäune wieder abzubauen, weil sie für andere Tierarten 
und für die Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen und 
Straßenunterhaltung ein Hindernis sind. Die Betreuung obliegt 
dem Veranlasser, siehe Abschnitt 7.5. 

Für den Verlauf, die Ausbildung und die Funktionsanforderun
gen gelten sinngemäß die gleichen Kriterien wie für die Sperr-
und Leiteinrichtungen gemäß Abschnitt 5.2.1. Provisorische 
Zäune stehen jedoch im Regelfall beidseits frei und sind an 
ihren Unterseiten so abzudichten bzw. in den Boden einzugra
ben (ca. 10 cm), dass sich die Tiere nicht mehr unter der Unter
kante durchzwängen können. Verwendete Materialien sind 
möglichst undurchsichtige witterungsbeständige Zäune aus 

Polyesterträgergewebe mit einer Mindesthöhe von 40 bzw. 60 
cm. Die Oberkante des Zaunes muss jeweils in Anwanderrich
tung umgebogen oder mit einer überstehenden Abdeckung ver
sehen sein. Der Zaun wird an Holzpflöcken oder Stahlstäben 
befestigt. Zusätzlich werden auf der Anwanderungsseite Fang
gefäße bodenbündig im Abstand von ca. 10 m eingegraben (s. 
Bild 23). Es darf sich in ihnen kein Wasser ansammeln. Ferner 
sind Ausstiegshilfen, z.B. durch Einstellen von Holzstäben, vor
zusehen, um Mäusen, Laufkäfern und anderen Kleintieren den 
Ausstieg zu ermöglichen. Die Fanggefäße können auch mit 
einem Übersteigschutz versehen werden. 

Die gefangenen Amphibien müssen in der Hauptwanderzeit 
mindestens allmorgendlich und bei starken Populationen auch 
zusätzlich in der Nacht aus den Fanggefäßen befreit und in 
Wanderrichtung jenseits der Straße ausgesetzt werden. Erfolgt 
keine regelmäßige Betreuung (z. B. bei Frost) sind die Fangge
fäße abzudecken. 

Zur Felduntersuchung von Amphibienvorkommen können auch 
Fangkreuze verwendet werden. Von einem zentralen Punkt aus 
werden kreuz- oder sternweise ausgehende Zaunschenkel ange
ordnet. Die aus der jeweiligen Himmelsrichtung anwandernden 
Tiere werden in einem Fanggefäß des entsprechenden Sektors 
erfasst und registriert (s. Bild 24). 

6.4 Nachträglicher Einbau von 
Amphibiendurchiässen 

Für den nachträglichen Einbau bietet sich insbesondere die 
Durchpressung von Rohren oder Rahmendurchlässen an (s. Ab
schnitte 5.2.2 und 5.2.3). Der Einbau kann ohne Beeinträchti
gung des fließenden Verkehrs oder Veränderung der Straßen
oberfläche vorgenommen werden. Voraussetzungen dafür sind 
geeigneter Untergrund, ausreichende Seitenflächen für die An
lage von Pressgrube und Widerlager sowie geeignetes Gelän
deprofil (insbesondere bei Damm- oder Geländegleichlage). 

ca. 2 - 3 m 

Wanderrichtung 

bodenbündig eingegrabenes Fanggefäß, 

Zaun ca. 10 cm eingraben 
oder anhäufeln 

Bild 23: Provisorische Sperrzäune mit Fanggefäßen. Sie werden inzwischen meist aus Komplettsystemen erstellt. 
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Bild 24: Fangkreuze für Untersuchungen zur Ermittlung des Wanderkorridors 

Nach oben offene sogenannte Klimatunnel können nicht ungehinderten Zugang zu den Durchlässen. Da die Anbin-
empfohlen werden. Luftbewegungen, Erschütterungen und düng dieser Durchlässe an die Leiteinrichtungen im Regel-
Fahrgeräusche, insbesondere durch den Schwerverkehr, sowie fall relativ straßennah erfolgt, müssen zudem aus Grün-
unbehandeltes Straßenoberflächenwasser, Tausalze, Schmutz den der Verkehrssicherheit Schutzmaßnahmen ergriffen wer-
und diverse Schadstoffe aus dem Straßenverkehr haben den. 

7. Kontroll- und Pflegemaßnahmen 

Anlagen zum Amphibienschutz sind Bestandteile der Straße. 
Für die Pflege und Unterhaltung ist der Straßenbaulastträger zu
ständig. 

Die Funktionsfähigkeit dieser Anlagen hängt entscheidend 
von ihrer ordnungsgemäßen Pflege und Unterhaltung ab. Die 
wesentlichen Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen beziehen 
sich auf die im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
erstellten Wasser- und Landlebensräume sowie auf die techni
schen Anlagen, wie Durchlässe, Leit- und Sperreinrichtungen. 

Die Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen sind nach Art, Um
fang und zeitlichem Ablauf festzulegen und umweltschonend 
durchzuühren (s. insbesondere Ziff. 6 der HNL-S 9913>). 

I3> Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
beim Bundesfemstraßenbau (HNL-S 99) - Ausgabe 1999. ARS Nr. 9/1999 
vom 3. Februar 1999. Bezugsquelle: Verkehrsblatt-Verlag, Dortmund 
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Zeitpunkt und Umfang der Pflegemaßnahmen werden durch die 
tierökologischen Erfordernisse (z. B. Wanderzeiten, hohe Auf
enthaltswahrscheinlichkeit bestimmter Arten, Erhalt des Nah
rungsangebotes) bestimmt. Die Zeitvorgaben sind unbedingt zu 
beachten. 

Die Vorgehensweise gliedert sich in folgende Schritte: 

- übergeordnete Funktionskontrolle (s. RAS-LP 2) sowie 

- Durchführung von Pflege- und Unterhaltungsleistungen und 

- Überwachung der veranlassten Leistungen. 

Die Bauwerksüberwachung nach DIN 1076 bleibt hiervon un
berührt. 

7.1 Landtebensräume 
Entsprechend der in den Pflege- und Entwicklungsplänen fest
gelegten Vorgaben sind regelmäßige Kontrollen in einem drei-
bis fünfjährigen Rhythmus durchzuführen. Dabei ist auch zu 
überprüfen, dass die vereinbarten Pflegemaßnahmen fachge
recht durchgeführt wurden. Dabei sollen die vorkommenden 
Tierarten und der Landschaftscharakter berücksichtigt werden. 

Für die im Abschnitt 5.1.1 aufgeführten Ausgleichs- und Er
satzmaßnahmen zur Aufwertung von Landlebensräumen kön
nen u. a. folgende Pflegemaßnahmen erforderlich werden: 

- Pflege von Gehölzbeständen (z. B. Kopfweiden, Feldgehöl
zen, abschnittsweises Auf-den-Stock-Setzen von Hecken), 

- bereichsweise Wiesenmahd, Beseitigung des Mähgutes, 

- Erhalt von Offenlandbereichen (z. B. durch Entfernen von 
Gehölzaufwuchs), 

- Erhalt vegetationsarmer Standorte (z. B. durch Erdbewegun
gen in aufgelassenen Sand- und Kiesgruben), 

- Nachpflanzungen. 

7.2 Wasserlebensräume 
Entsprechend der in den Pflege- und Entwicklungsplänen fest
gelegten Vorgaben sind bis zum Sichtbar werden des Erfolges 
regelmäßige Kontrollen im ein- bis zweijährigen Rhythmus 
durchzuführen; um die ökologische Funktionsfähigkeit der Ge
wässer zu erhalten. Dabei ist neben der Floren- und Faunenent
wicklung besonders auf die Wasserstände und die Wasserqua
lität (z. B. Trübung, Schadstoffe, Eutrophierung, pH-Wert) und 
unerwünschte Nutzungen oder Beschädigungen (z. B. fischerei
liche Nutzung, Müllablagerung, Freizeitaktivitäten) zu achten. 
Gegebenenfalls sind auch technische Einrichtungen (z. B. Zu-
und Ablaufbauwerke, Dämme) zu kontrollieren. 

Für die im Abschnitt 5.1.2 aufgeführten Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen können u. a. folgende Pflegemaßnahmen erforder
lich werden: 

- Verbesserung der Wasserqualität (z. B. durch Änderung des 
Zuflusses, Vergrößerung der Pufferzone), 

- Auslichten von Ufergehölzen, 

- in Ausnahmefällen auch Entfernen von Gewässervegetation > 
und Entschlammung (in Teilbereichen), 

- Abfischen standortfremder oder eingebrachter Fischarten, 

- Erhalt früher Sukzessionsstadien bei Gewässern, die von Pio
nierarten der Amphibien besiedelt werden (z. B. Trockenfal
lenlassen, Erdbewegungen). 

7.3 Sperr- und Leiteinrichtungen 
Dauerhafte Sperr- und Leiteinrichtungen, insbesondere auch 
die Anschlussbereiche sowie die Betonrinnen mit Gitterrostab
deckungen, sollen regelmäßig kontrolliert, ggf. instand gesetzt 
werden; insbesondere 

- vor Beginn der Frühjahrs wanderung, 

- Ende Mai bis Mitte Juni vor der Abwanderung der Jungtiere, 

- im September vor Beginn der Herbstwanderung. 

Beidseitig ist je ein mindestens 50 cm breiter Streifen zu 
mähen. Das Mähgut ist von diesem Streifen zu entfernen. Über
hängender Bewuchs ist zu entfernen. Falls erforderlich, ist vor 
den Wanderungen zu mähen. 

In Betonrinnen mit Gitterrostabdeckung angesammeltes Laub 
bzw. eingeschwemmte Erde sind zu entfernen. 

7.4 Amphibiendurchlässe 
Die Durchlässe sind ganzjährig offen zu halten. 

Nach Unwettern, Starkregen oder unvorhersehbaren Ereignis
sen sind im Rahmen der allgemeinen Streckenkontrolle auch 
die Amphibiendurchlässe zu kontrollieren und die Behebung 
von Schäden zu veranlassen. 

7.5 Provisorische Zäune und Fanggefäße 
Bei Kontrolle und Pflege der provisorischen Zäune und Fangge
fäße ist folgendes zu beachten: 

- Es ist sicherzustellen, dass provisorische Zäune und Fangge
fäße während der Wanderung möglichst täglich auf ihre 
Funktion hin kontrolliert und ggf. instand gesetzt werden, 

- Im Hinblick auf die mehrjährige Wiederverwendbarkeit pro
visorischer Zäune ist auf einen schonenden Abbau, Reini
gung und eine sachgerechte Lagerung sowie auf rechtzeiti
gen Ersatz fehlender oder beschädigter Teile zu achten. 
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8. Anhang 

8.1 Glossar 
Adulti (adult) 

Areal 

Art 

Biotop 

Biozönose 

Habitat 

Impfung 

Initialbepflanzung 

Juvenes (juvenil) 

Laichbereich 

Metamorphose 

Population 

Sukzession 

Umsiedlung 

erwachsene (geschlechtsreife) Tiere 

Siedlungsgebiet einer Art (gegenwärtig 
oder während einer bestimmten Zeit
spanne in der Vergangenheit) 

potenzielle Fortpflanzungsgemeinschaft; 
die Mitglieder einer Art können sich un
tereinander paaren und fortpflanzungsfä
hige Nachkommen zeugen 

Lebensräume von Organismengesell
schaften 

Lebensgemeinschaft verschiedener Or
ganismen 

charakteristische Wohnstätte, die eine 
Tierart in ihrem Lebensraum einnimmt 

hier: Übertragung lebender Kleinorga
nismen zum Zwecke der Ansiedlung 

Einbringen von Einzelpflanzen in neu 
entstandene Flächen zum Zwecke einer 
beschleunigten Sukzession 

Jungtiere (hier: Amphibien in der Alters
stufe zwischen Metamorphose und Ge
schlechtsreife) 

bestimmter Abschnitt im Laichgewässer, 
an dem eine Amphibienart ihren Laich 
absetzt und an dem meist auch das Balz
geschehen stattfindet; jede Amphibienart 
stellt spezifische Ansprüche (z. B. Vege
tationsstruktur, Wassertiefe) an den 
Laichbereich 

Entwicklung eines Tieres über ein oder 
mehrere Larvenstadien, wobei neben 
dem Größenwachstum auch ein Form
wechsel erfolgt (hier: Entwicklung der 
Amphibien über ein wassergebundenes 
Larvenstadium zu landlebenden Jungtie
ren) 

Individuengruppe einer Art mit prinzipi
eller Möglichkeit der Paarung und Fort
pflanzung, die gemeinsam einen be
stimmten Raum besiedeln 

zeitliche und gerichtete Besiedlungsfolge 
bis zu einem typischen, meist stabilen 
Endstadium 

Verfrachten von Tieren aus einem von 
ihnen (traditionell) genutzten Teillebens
raum in einen adäquaten Landschaftsteil, 
den sie aufgrund seiner ökologischen 
Qualitäten als neuen Lebensraum anneh
men können (hier: bei Amphibien meist 
die Umsiedlung in ein neu entstandenes 
Gewässer) 

Wanderung Ortsbewegungen von Tieren, die sowohl 
räumlich als auch zeitlich einen be
stimmten Verlauf nehmen (ökologisch 
bedingter Wechsel von Aktionsräumen) 

Wanderkorridor Raum, in dem ein Großteil der Popula
tion artspezifische Wanderungen durch
führt. Diese Wanderungen können zeit
lich konzentriert sein, z. B. die Wande
rung der Amphibien zu den Laichgewäs
sern (hier: Abschnitt innerhalb des Wan
derkorridors, in dem ein Großteil der 
Amphibien-Population die Straße quert). 
Von den Amphibien werden dabei mikro
klimatisch begünstigte Landschaftsberei
che wie Waldränder, Hecken, bachbe
gleitende Vegetation und andere bandför
mige Biotoptypen bevorzugt. In diesen 
Räumen findet auch die Migration aus 
den „Quellpopulationen" in das Umland 
statt. 

8.2 In der Bundesrepublik Deutschland 
vorkommende Amphibienarten 

Die meisten in der Bundesrepublik Deutschland vorkommen
den Amphibienarten sind auch in den Anhängen II14), IV15> und 
V16) der FFH-Richtlinie enthalten. 

Feuersalamander 
Alpensalamander 
Kammolch 
Alpenkammolch 
Teichmolch 
Fadenmolch 
Bergmolch 
Gelbbauchunke 
Rotbauchunke 
Geburtshelferkröte 
Knoblauchkröte 
Erdkröte 
Wechselkröte 
Kreuzkröte 
Laubfrosch 

Salamandra salamandra 
Salamandra atra 
Triturus cristatus 
Triturus carnifex 
Triturus vulgaris 
Triturus helveticus 
Triturus alpestris 
Bombina variegata 
Bombina bombina 
Alytes obstetricans 
Pelobates fuscus 
Bufo bufo 
Bufo viridis 
Bufo calamita 
Hyla arborea 

14> Richtlinie 97/62/EG des Rates vom 27. Oktober 1997 zur Anpassung der 
Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) zur Erhaltung der natürlichen Le
bensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen an den technischen 
und wissenschaftlichen Fortschritt. ABl L 305 vom 8. 11. 1997, S. 42: Tier
arten des Anhang II: Kammolch (Triturus cristatus), Gelbbauchunke (Bom
bina variegata), Rotbauchunke (Bombina bombina). 

1S> Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natür
lichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-
Richtlinie). ABl L 206 vom 22.7.1992, S. 7: Tierarten des Anhang IV: Alpen
salamander (Salamandra atra), Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans), 
Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), Wechselkröte (Bufo viridis), Kreuzkröte 
(Bufo calamita), Laubfrosch (Hyla arborea), Kleiner Wasserfrosch (Rana les-
sonae), Moorfrosch (Rana arvalis), Springfrosch (Rana dalmatina). 

I6) Tierarten des Anhang V der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie): Gras
frosch (Rana temporaria), Seefrosch (Rana ridibunda), Teichfrosch (Rana kl. 
esculenta). 
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Teichfrosch 
Kleiner Wasserfrosch 
Seefrosch 
Grasfrosch 
Moorfrosch 
Springfrosch 

Rana kl. esculenta 
Rana lessonae 
Rana ridibunda 
Rana temporaria 
Rana arvalis 
Rana dalmatina 

8.3 Rote Liste der Lurche17) (Amphibia) der 
Bundesrepublik Deutschland 

1 Vom Aussterben bedroht 

Rotbauchunke Bombina bombina 
Alpenkammolch Triturus carnifex 

G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 

Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae 

3 Gefährdet 

Geburtshelferkröte 
Kreuzkröte 
Springfrosch 
Seefrosch 
Kammolch 

Alytes obstetricans 
Bufo calamita 
Rana dalmatina 
Rana ridibunda 
Triturus cristatus 

V Arten der Vorwarnliste 

Grasfrosch 
Feuersalamander 

Rana temporaria 
Salamandra salamandra 

R Arten mit geographischer Restriktion 

Alpensalamander Salamandra atra 

2 Stark gefährdet 

Gelbbauchunke 
Wechselkröte 
Laubfrosch 
Knoblauchkröte 
Moorfrosch 

Bombina variegata 
Bufo viridis 
Hyla arborea 
Pelobates fuscus 
Rana arvalis 

17> Bearbeitungsstand 1997. Quelle: Rote Liste der Kriechtiere (Reptilia) und 
Rote Liste der Lurche (Amphibia). Boje, R; Dietrich, E.; Läufer, H.; 
Podloucky, R.; Kornacker, R M.; Kühnel, K.-D.; Beutler, A.; 
Geiger. A. In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter 
Tiere Deutschlands. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 
55: S. 48 - 52. Bonn-Bad Godesberg, 1998, 434 S. 
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Landschaftspflegerischer Begleitplan mit 
integrierter Umweltverträglichkeitsstudie
zum Bau der K18n "Osttangente Mettmann"

Maßnahmen

Juli 2010

unmaßstäblich

16
490

Maßnahmen
Entwicklung von Laubwald 
Anlage von Feldgehölzen, -hecken, Ufergehölzen, Leitpflanzungen
sonstige Leitpflanzungen (Sträucher, kleinere Bäume)
Sukzession (ungelenkt, mit Initialpflanzung)
Sukzession (gelenkt)
Entwicklung von Säumen (einschürige Mahd)
Ansaat von Landschaftsrasen
Entfernung der Uferverbauung
Teil-Rückbau der Lindenheider Straße
Irritationsschutzwand
Einzelbaumpflanzung

Nummer der Maßnahme (fortlaufend)
S = Schutzmaßnahme
A = Ausgleichsmaßnahme
E = Ersatzmaßnahme
G = Gestaltungsmaßnahme
V = Vermeidung / Minderung

1

Regiebetrieb 
Gebäude und Straßen

Stb    07/10

Bredemann, Fehrmann,
Korges und Partner

S 4
Montage von Fledermauskästen 
an den Brückenwiderlagern

V 2
Errichtung von Leitelementen
entlang des Böschungsfußes

V 1
Errichtung von 2 amphibien-
gerechten Kleintierdurchlässen

S 5
Montage von Irritationsschutzwänden
auf der Brücke als Überflughilfe für
Fledermäuse, Vögel und Libellen

G 4
Landschaftsliche Einbindung 
der Entwässerungsanlagen 
durch Kleingehölze

A 6
Entfernung einer Uferverbauung 
aus Beton am Mettmanner Bach 
(Biotopfunktion)

A/E 5
Zulassung der natürlichen 
Vegetationsentwicklung auf
Intensiv-Grünland
(Biotopfunktion, Landschaftsbild)

A 3
Anlage eines Feldgehölzes 
(Biotopfunktion, Landschaftsbild)

A 1
Pflanzung von straßenbegleitenden 
Bäumen als Fortsetzung der westlich 
an die Trasse grenzenden Baumreihe
(Landschaftsbild)

A 2
Entwicklung von Säumen entlang
einer Feldhecke und von Wegen
(Biotopfunktion, Landschaftsbild)

S 3
Anlage von Gehölzstreifen mit
Leitfunktion (Überflughilfe) für 
Fledermäuse und Libellen

G 1
Gestaltung und Begrünung 
des Kreisverkehrs

G 2
Abpflanzung zur landschaftlichen 
Einbindung des Kreisverkehrs

G 3
Ansaat der Böschungen mit 
Landschaftsrasen
(untergeordnet gelenkte Sukzession)

E 1
Zulassung der natürlichen Vegetations-
entwicklung und Anlage einer Hecke
auf Ackerland
(Boden, Landschaftsbild)

S/A 1
Stufige Gehölzpflanzung mit 
Sicht-/ Immissionsschutzfunktion
(Landschaftsbild)

A/E 7
Gehölzinitialpflanzungen und Zulassung 
der natürlichen Vegetationsentwicklung 
(Biotopfunktion, Landschaftsbild)

G 5
Dichte Gehölzpflanzung 
auf den Dämmen

S/A 2
Anlage eines Gehölzstreifens mit 
Sicht-/ Immissionsschutzfunktion
(Landschaftsbild)

A 4
Anlage einer Baumreihe
(Landschaftsbild)

A 8
Entfernung der Asphaltdecke
und Entwicklung von Magerfluren
(Biotopfunktion, Boden)

E 3
Anlage eines Stillgewässers
(ca. 900 m²)

Gewässer

Leitelemente

Kleintierdurchlass

mobiler Fangzaun
V 3
Errichtung eines mobilen
Amhibienfangzaunes

V 3
Errichtung eines mobilen
Amhibienfangzaunes
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